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AKTION
„SAUBERE LANDSCHAFT”

Auf Natur- und Umweltschutz sensibilisiert

Voller Begeisterung blicken wir auf die 54. 
Aktion „Saubere Landschaft“ am 11.03.2023 
zurück. Mit über 200 Anmeldungen trotzten 
wir dem kalten, teilweise eisigen Wetter, um 
unserer Natur etwas Gutes zu tun. Beson-
ders haben wir uns über die Unterstützung 
der Kinder- und Jugendfeuerwehr Langen-
zenn sowie der Wasserwacht Langenzenn 
gefreut. Für Notfälle (die zum Glück nicht 
eingetreten sind) hatten wir die Einsatz-
kräfte des BRK an unserer Seite. An sie geht 
ein ganz besonderer Dank! 
Bei unserer Säuberungsaktion fanden wir 
die seltsamsten Sachen, wie eine ungeöff ne-
te Packung Räucherlachs, benutzte Kinder-
windeln und Kanister voller undefi nierbarer 
Flüssigkeiten. Wie immer fanden wir aber 
auch große Mengen an benutzten Kaff ee-
bechern, Taschentüchern und Zigaretten-
stummeln. 
Im Landkreis Fürth wurden insgesamt 
folgende Mengen an Müll gesammelt:
Restmüll/Sperrmüll 19,57 t
Altmetall 4,8 m³

Elektrogeräte 9 Herde, 
 7 Kühlschränke,
 2 Waschmaschinen
Reifen 629 Stück
LKW –Traktor Reifen 32 Stück
Altglas 0,25 m³
Batterien 5 l
Altöl 113 Liter
(Quelle: Website Landkreis Fürth, Aktion Saubere Landschaft)

Für alle fl eißigen Helfer gab es nach getaner 
Arbeit frisch gegrillte Bratwurstsemmeln, 
Brezen und Getränke im städtischen Bauhof. 
Außerdem bekamen alle Kinder eine persön-
liche Urkunde und ein kleines Geschenk vom 
Zweiten Bürgermeister Christian Ell über-
reicht. Es konnten auch der Fuhrpark sowie 
der Bauhof selbst erkundet werden.

Ein riesiges, herzliches Dankeschön geht an 
unsere tollen Bauhofmitarbeiter! Ohne sie 
hätte diese Aktion nicht stattfi nden können. 
Vielen Dank für dieses sagenhafte Engage-
ment, auch außerhalb der regulären Dienst-
zeit!

Voller Begeisterung blicken wir auf die 54. 

Danke!



Bekanntmachung
Rechtsverordnung der Stadt Langenzenn über 

verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2023

Vom 14.03.2023
Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz des Gesetzes über den Ladenschluss 
(LadschlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juni 2003 
(BGBl I S. 745) in Verbindung mit § 11 der Verordnung über die Zu-
ständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsver-
ordnung – DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 13.10.2015 (GVBl. S. 384) 
erlässt die Stadt Langenzenn folgende Rechtsverordnung: 

Rechtsverordnung

§ 1 

In der Stadt Langenzenn (Kernort Langenzenn) dürfen Verkaufs-
stellen wie folgt geöffnet sein:

Am Sonntag, dem 23.04.2023 anlässlich des Regionalmarktes (fest-
gesetzte Marktveranstaltung) von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
am Sonntag, dem 04.06.2023 anlässlich der Langenzenner Kirch-
weih von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr,
am Sonntag, dem 23.07.2023 anlässlich des Langenzenner Trödel-
marktes (festgesetzte Marktveranstaltung) von 11:00 Uhr bis 16:00 
Uhr.

§ 2 
Die Vorschriften des § 17 LadSchlG, die Bestimmungen des Arbeits-
schutzgesetzes, des Jugendschutzgesetzes und des Mutterschutz-
gesetzes sind zu beachten und werden durch die Verlängerung der 
Verkaufszeiten gemäß dieser Rechtsverordnung nicht berührt. Auf 
die Ordnungswidrigkeitentatbestände des § 24 LadSchlG wird hin-
gewiesen.

§ 3
Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Stadt Langenzenn in Kraft. 

Langenzenn, 14.03.2023

STADT LANGENZENN

Christian Ell
zweiter Bürgermeister
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Mitteilungen der Stadt Langenzenn

Auszug aus der Niederschrift
über die 43. Sitzung des Stadtrates

am Donnerstag, den 12.01.2023 um 18:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

1. Verabschiedung des ausgeschiedenen Stadtrates, Herrn Hans Peter 
Krippner

Sachverhalt:
Erster Bürgermeister Habel begrüßt Herrn Krippner, der an der heu-
tigen Sitzung aus dem Stadtrat ausscheidet. Er verliest einen Dankes-
brief des Seniorenrats, dem es ein Anliegen war, sich für die Unter-
stützung zu bedanken.

Erster Bürgermeister Habel verabschiedet Stadtrat Krippner mit fol-
genden Worten:

„Sehr geehrter Herr Krippner, lieber Hans Peter,

im Namen der Stadt Langenzenn verabschiede ich Dich heute als 
Stadtrat.

Du hast Dich entschieden, das Mandat im Stadtrat aus Altersgründen 
niederzulegen. Selbstverständlich respektieren wir diese Entscheidung, 
wenn wir damit auch einen langjährigen geschätzten Weggefährten 
verlieren, der im und außerhalb des Gremiums der Stadt mit uneinge-
schränkter Loyalität, Wissen, Kreativität und viel Umsicht gedient hat.

Der Stadtrat hat Deinen Rücktritt in der Sitzung am 17.11.2022 bestätigt.

Seit 01.05.1996 bis zum 31.12.2022, also 26 Jahre und acht Monate 
lang, hast Du Zeit und Energie in das Ehrenamt als örtlicher Kommu-
nalpolitiker investiert. Die vom Rat getroffenen Entscheidungen tref-
fen die Mitbürger oft direkt und unmittelbar spürbar.

An der Entwicklung und dem Fortschritt der Heimatstadt mitzuwirken, 
kann sehr erfüllend und spannend sein. Nahe am Bürger Politik zu ma-
chen bedeutet aber auch, anders als in der Landes- und Bundespolitik, 
ganz schnell mit den Folgen des Handelns und Tuns konfrontiert zu 
werden. Ja, Kommunalpolitik kann auch durchaus fordernd und an-
strengend sein!

Dein kommunalpolitisches Wirken, lieber Hans-Peter, kann nur als über-
aus positiv bewertet werden. An fünf Wahlen haben Dir die Langen-
zenner das Vertrauen geschenkt und Du hast es ihnen mit engagierter, 
besonnener und weitsichtiger Kommunalpolitik gedankt. Im Stadtrat 
hast Du Dir Hochachtung und große Wertschätzung für Deine fundier-
ten Kenntnisse der lokalen Politik und Geschehnisse, stets konstruktive 
Mitarbeit, wertvolle Diskussionsbeiträge –oftmals auch kritisch-, Dein 
Engagement und den Mut, Entscheidungen zu treffen, erworben.

Hier einige Stationen aus über 26 Jahren:

1996 – 2002 => Stadtrat für die Stadtratsfraktion 
  der Freien Wähler/FDP
2002  - 2008 => Stadtrat für die Stadtratsfraktion 
  der Freien Wähler/FDP 
2008 – 2014 => Stadtrat für die Stadtratsfraktion 
  Freie Wähler Langenzenn e.V.
2014 -  2020 => Stadtrat für die Stadtratsfraktion 
  Freie Wähler Langenzenn e.V.
2020 – 2022 => Stadtrat für die Stadtratsfraktion 
  Freie Wähler Langenzenn e.V.

Mitarbeit als ordentliches Mitglied in folgenden Ausschüssen:

* Verwaltungs- und Finanzausschuss
* Hauptausschuss
* Rechnungsprüfungsausschuss
* Jugend-, Kultur- und Sportausschuss
* Sozial-, Kultur- und Werkausschuss
* Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
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Grundsteuerreform in Bayern
Abgabefrist für die Grundsteuererklärung 
endet am 2. Mai 2023!
Bis 2. Mai 2023 müssen Eigentümerinnen und Eigentümer (Stichtag 
1. Januar 2022) von Grundstücken und Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft in Bayern eine Grundsteuererklärung beim zustän-
digen Finanzamt abgeben.
Bayern hatte als einziges Bundesland die Abgabefrist für die 
Grundsteuererklärung um weitere 3 Monate bis zum 30. April 2023 
verlängert. Die Frist endet aufgrund des Sonn- und Feiertages mit 
Ablauf des 2. Mai 2023.
Erfreulicherweise sind bayernweit schon über 5 Millionen Eigen-
tümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft ihrer Erklärungspflicht nachgekommen.
Zögern Sie nicht und reichen auch Sie Ihre Grundsteuererklärung 
fristgerecht ein. Damit können Sie weitere Maßnahmen Ihres Fi-
nanzamtes, wie zum Beispiel Erinnerungsschreiben oder Verspä-
tungszuschläge, vermeiden. Bürgerinnen und Bürger können in 
Bayern für ihre Abgabe frei wählen: ganz einfach digital per ELS-
TER oder auf Papier. Falls Sie keine Möglichkeit zur elektronischen 
Übermittlung haben, dürfen nahe Angehörige oder auch Steuer-
berater Sie hierbei unterstützen. Diese können das eigene Benut-
zerkonto bei ELSTER nutzen, um Ihre Erklärung zu übermitteln.
Sollten Sie bei der Erklärung Fragen haben oder Unterstützung be-
nötigen, nehmen Sie gerne die Hilfen der Bayerischen Steuerver-
waltung und das umfangreiche Serviceangebot in Anspruch:
• Ausführliche Informationen und Erklärvideos unter www.grund-

steuer.bayern.de
• Ausfüllanleitungen zu den Grundsteuererklärungsvordrucken
• Chatbot auf www.elster.de unter dem Punkt „Wie finde ich Hilfe?“
• Informations-Hotline: 089 / 30 70 00 77 (Mo.-Do.: 08:00 – 18:00 

Uhr, Fr.: 08:00-16:00 Uhr)
• Kostenloser Online-Zugriff auf Daten aus dem Liegenschafts-

kataster über den BayernAtlas-Grundsteuer; weitere Informa-
tionen zum Angebot der Bayerischen Vermessungsverwaltung 
finden Sie hier.

• Hilfreiche Informationen zu den häufigsten Fehlern bei der Ab-
gabe der Grundsteuererklärung und was gegebenenfalls zu tun 
ist, finden Sie hier.

Das Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Bemessungs-
grundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Des-
halb wurde der Bundesgesetzgeber mit einer Neuregelung der 
deutschlandweit geltenden Grundsteuer bis 2025 beauftragt. Die 
Bayerische Staatsregierung konnte auf Bundesebene durchsetzen, 
dass die Länder künftig diese Aufgabe übernehmen und eigene 
Grundsteuergesetze erlassen dürfen. Im Zuge dessen hat Bayern 
bei der Grundsteuer B, insbesondere auch im Sinne einer oftmals 
angemahnten Entbürokratisierung im Steuerrecht, ein wertunab-
hängiges, transparentes und nachvollziehbares Flächenmodell ge-
wählt. Im Gegensatz zum Bundesmodell ist eine Neubewertung 
alle sieben Jahre daher nicht erforderlich.
Der Steuerverwaltung liegen die für die Berechnung der neuen 
Bemessungsgrundlage notwendigen Daten zu den Grundstücken 
bzw. Betrieben der Land- und Forstwirtschaft nicht, nicht vollstän-
dig oder nicht immer in aktueller Fassung vor. Beispielsweise sind 
„Flurstücke“ aus dem Liegenschaftskataster nicht mit der für die 
Grundsteuer maßgeblichen „wirtschaftlichen Einheit“ gleichzu-
setzen. In der Praxis kann man genau diese Abweichungen regel-
mäßig feststellen. Das Vorhandensein und die Aktualität aller für 
die Grundsteuerreform erforderlichen Daten bei den Finanzäm-
tern auf den Feststellungszeitpunkt 1. Januar 2022 wäre ohne die 
Abgabe der Steuererklärungen daher nicht gewährleistet.
Die Einnahmen aus der Grundsteuer verbleiben – wie bisher auch 
– bei den Kommunen. Ebenso entscheiden diese weiterhin über 
den Hebesatz. Die Kommunen finanzieren damit wichtige öffent-
liche Leistungen, wie beispielsweise Infrastruktur, Kinderbetreu-
ung, Spielplätze sowie kulturelle Einrichtungen. Die Kommunen in 
ganz Deutschland benötigen die von der Finanzverwaltung festzu-
setzenden Grundsteuermessbeträge möglichst frühzeitig, um ihre 
ab 2025 geltenden Hebesätze für die neue Grundsteuer festlegen 
und die Grundsteuerbescheide versenden zu können.



* Fraktionsvorsitzender 
* Sozialbeauftragter
* Sozial- und Seniorenbeauftragter
* Mitglied des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 
 Dillenberggruppe
* Gründungsvater und Motor des Bürgerbusvereins 
 Langenzenn „Bübla“

Und dies ist nur eine nicht vollständige Auflistung Deiner ehrenamtli-
chen Tätigkeiten, für die Du bereits von verschiedenen Stellen mit den 
unterschiedlichsten „Ehrenzeichen“ ausgezeichnet wurdest.

Heute möchte ich mich im Namen der Stadt Langenzenn, dem Stadt-
rat, der Verwaltung und persönlich für Dein selbstloses Engagement 
für das Gemeinwohl bedanken. Du hast sehr lange die örtliche Politik 
mitbestimmt und Dich für eine zukunftsfähige Entwicklung und ein le-
benswertes Langenzenn eingesetzt. Du konntest Akzente setzen und 
hast sie gesetzt.

Dies wird als prägende Erinnerung Deines ehrenamtlichen Wirkens als 
Kommunalpolitiker Bestand haben und ist wohl eines der wertvollsten 
Ehrenzeichen.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Deiner Familie, die Dich so 
lange Zeit an die Kommunalpolitik „ausgeliehen“ und viele Stunden, 
Abende, Tage auf Dich verzichtet hat und ohne die ein solches Wirken 
nicht oder nur schwer vorstellbar ist.

Sollte es Dir allerdings irgendwann in der nun reichlicher vorhandenen 
Freizeit langweilig sein, bist Du jederzeit ein stets willkommener Gast 
an unseren Sitzungen und ich bin mir sicher, dass Du in Sachen Bürger-
bus noch öfters im Rathaus willkommen sein wirst.

Vielen Dank Dir, viel Gesundheit, Glück und Gottes Segen im kommu-
nalpolitischen Ruhestand!“

Die Sprecher der Stadtratsfraktionen danken Herrn Krippner für die 
gute Zusammenarbeit und verabschieden sich mit den besten Wün-
schen für die Zukunft.

Herr Krippner bedankt sich beim Stadtratsgremium ebenfalls für die 
kollegiale und über viele Jahre hinweg konstruktive Zusammenarbeit. 
Er zieht Fazit, dass trotz manchmal unterschiedlicher Auffassungen 
und kontroverser Diskussionen in Sachen Kommunalpolitik in der Ver-
gangenheit der Zusammenhalt im Gremium immer gut und vertrau-
ensvoll war. Was ihm in den letzten Jahren etwas zu kurz gekommen 
ist –zuletzt natürlich auch umständehalber-, war der gesellige Aus-
klang nach Sitzungsschluss.

Etwas Wehmut schwingt beim Abschied aus dem Gremium mit, dennoch 
hält er den  Zeitpunkt für richtig, um das Feld Jüngeren zu überlassen.

Herr Krippner wünscht den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen des 
Stadtrats, insbesondere seiner Nachfolgerin Marion Ströbel, alles Gute 
und ein „gutes Händchen“ bei ihren kommunalpolitischen Entschei-
dungen.

Das Schreiben des Seniorenrates ist der Niederschrift als Anlage 1 bei-
gefügt.

Der Stadtrat nimmt Kenntnis.

2. Nachrücken und Vereidigung von Frau Marion Ströbel als Stadträtin

Sachverhalt:
Herr Hans Peter Krippner ist aufgrund seiner Erklärung vom 26.10.2022 
und durch Feststellung des Stadtrats vom 17.11.2022 aus dem Gremi-
um des Stadtrates zum 31.12.2022 ausgeschieden.

Es bleibt nachweislich der Niederschrift vom 31.03.2020 über die Sit-
zung des Wahlausschusses zur Feststellung des abschließenden Ergeb-
nisses der Wahl des Stadtrats am 15.03.2020 festzustellen, dass Frau 
Marion Ströbel, Fichtenstraße 13, 90579 Langenzenn erste Listennach-
folgerin beim Wahlvorschlag Nr. 03 Freie Wähler Langenzenn e.V. ist.

Frau Marion Ströbel hat sich bereit erklärt die Wahl / das Ehrenamt 
anzunehmen, in den Stadtrat nachzurücken und den Eid gem. Art. 31 
Abs. 4 Satz 2 GO zu leisten.

Bürgermeister Habel vereidigt Frau Ströbel, sie rückt damit in den 
Stadtrat ein.

Beschluss:
Der Stadtrat stellt gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. Art. 47 des Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetzes fest, dass für den Wahlvorschlag 
Nr. 03 Freie Wähler Langenzenn e.V. Frau Marion Ströbel in das Gre-

Auszug aus der Niederschrift
über die 28. Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses

am Dienstag, den 24.01.2023 um 16:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

2. Baugesuche und Anträge auf Vorbescheid

2.1. Baugesuche und Anträge auf Vorbescheid - Anträge aus der lau-
fenden Verwaltung

Es wurden acht Anträge behandelt.

3. Sachstandsberichte laufender städtischer Projekte

3.1. Bericht der Kläranlage; 
hier: Jahresrückblick mit Zahlen und Ausblick, Investitionsbedarf, 
Zustand und Verbesserungsmöglichkeiten

Sachverhalt:
Allgemeine Daten zur Kläranlage:
* die Kläranlage ist seit 2002 in Betrieb
* Ausbaugröße 4, entspricht 20.000 EW (Einwohnerwerte)
* momentane Belastung ca. 16.000 EW

mium des Stadtrates nachrückt.

einstimmig beschlossen   Dafür: 22  Dagegen: 0   

3. Neubesetzung der Ausschüsse

Sachverhalt:
Herr Stadtrat Hans Peter Krippner ist nach den vorangegangenen Be-
schlüssen aus dem Stadtrat ausgeschieden. Für ihn ist Frau Marion 
Ströbel als Listennachfolgerin bei der Partei Freie Wähler Langenzenn 
e.V. in den Stadtrat eingerückt.

Herr Krippner war ordentliches Mitglied im Werkausschuss, Stellvertre-
ter im Hauptausschuss, Ferienausschuss und Rechnungsprüfungsaus-
schuss sowie weiterer Stellvertreter im Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschuss.

Herr Stadtrat Jäger als Fraktionssprecher der Freien Wähler Langen-
zenn e.V. nennt die künftige Ausschussbesetzung wie folgt: 

  Ordentliches Mitglied Stellvertreter/-in

Bau-, Umwelt-  Jutta Schendzielorz- Erich Ammon, 
und Verkehrs- Kostopoulos  Marion Ströbel,
ausschuss    Alfred Jäger

Hauptausschuss  Alfred Jäger  Erich Ammon,
und Ferien-    Jutta Schendzielorz-
ausschuss    Kostopoulos,
     Marion Ströbel

Werkausschuss Marion Ströbel  Jutta Schendzielorz- 
     Kostopoulos,
     Alfred Jäger, 
     Erich Ammon

Rechnungs- Marion Ströbel  Alfred Jäger,
prüfungs-    Jutta Schendzielorz-
ausschuss    Kostopoulos,
     Erich Ammon

Den Fraktionsvorsitz übernimmt Herr Alfred Jäger und stellvertretend 
Herr Erich Ammon.

Beschluss:
Der Stadtrat bestellt gem. Art 33 GO die Mitglieder der Ausschüsse wie 
von der Stadtratsfraktion der Freien Wählern Langenzenn e.V. vorge-
schlagen. Die Besetzung der übrigen Fraktionen bleibt unverändert.

einstimmig beschlossen   Dafür: 23  Dagegen: 0   

4. Mitteilungen

4.1. Information zum Neubau der Realschule

Sachverhalt:
Bürgermeister Habel informiert über die Entscheidung des Schulaus-
schusses des Landkreises.
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Zur Kläranlage gehören auch 13 Pumpstationen und Regenüberlauf-
becken, die regelmäßig von den Mitarbeitern der Kläranlage gewartet 
werden.

Durchgeführte Maßnahmen 2022 (mit den üblichen Unterhalts-und 
Wartungsarbeiten):
* Pumpstation Keidenzell: Erneuerung einer Pumpe - Investition ca. 

9.000 € 
* Abwasserdruckleitung Kirchfembach und Hammerschmiede: Einbau 

neuer Be-und Entlüftungsventile - Investition ca.12.000 €
* Faulturm Umwälzleitung: Einbau eines Zerkleinerers wegen Ver-

stopfungen
* Zerkleinerer für die beiden Rohschlammpumpen - Investition ca. 

30.000 €
* Gerätehalle: Schwerlastregal - Investition ca. 20.000 €
* Planung zur Anpassung der Kläranlage an den neuen Wasserrechts-

bescheid durch IB Miller, der alte Bescheid läuft Ende 2023.
* Errichtung eines Fahrzeug- und Geräteunterstandes

Personalentwicklung:
Für eine Kläranlage der Größenordnung 4, mit den zusätzlichen Pump-
stationen und mit Regenüberlaufbecken im Kanalnetz, ist eine Perso-
nalausstattung mit 4 Personen künftig erforderlich.

Die vierte Stelle ist seit Oktober 2019 durch eine Mitarbeiterin besetzt. 
Sie ist Fachkraft für Abwassertechnik. Im März 2023 beginnt sie die 
Weiterbildung zur Abwassermeisterin, die voraussichtlich in 2024 mit 
Ablegung der Prüfung abschließt.

Die Stelle eines Auszubildenden ist seit September 2021 besetzt. Die 
Ausbildung endet 2024.

Da in den folgenden Jahren erhebliche Sanierungs- und Modernisie-
rungsarbeiten an der Kläranlage notwendig sind (vgl. Wasserrechts-
bescheid) ist das neue Personal bereits an und während dieser Um-
setzung beteiligt. Hierdurch kann eine gemeinsame, zielorientierte 
Einarbeitung in die bestehende und künftige Anlagentechnik erfol-
gen.

Maßnahmen / Anschaffungen für 2023:
* Austausch der SPS Steuerungstechnik der Kläranlage
* Neuer Schaltschrank für Klärschlammbehälter
* Erstellung eines Betriebs- und Organisationshandbuches
* Austausch des Emmisionschutzdaches auf dem Ablaufspeicher
* Erneuerung von Pumpen und Maschinen nach Bedarf
* Anpassung der Zulaufpumpen und der Rechen- und Kompaktan-

lage für den neuen Wasserrechtsbescheid (Mischwasserzufluss von 
Qm =145 l/s) ab 2024 (Planung)

* Anschlüsse für Notstrom an den Pumpstationen herstellen für even-
tuelle Stromausfälle

* Anschaffung Notstromaggregat
* PV-Anlage auf dem Dach der Klärschlammpresse und dem Dach der 

Gerätehalle
* Einbau eines Zerkleinerers im Zulauf

Ausblick für 2024:
Aufgrund des neuen Wasserrechtsbescheids sind verschiedene Sanie-
rungsmaßnahmen in der gesamten Kläranlage notwendig. Das Inge-
nieurbüro Miller hat diese Maßnahmen bereits im 10-Jahresplan auf-
genommen und finanziell berücksichtigt.
Demnach muss die Kläranlage künftig für einen Mischwasserzufluss 
von Qm =145 l/s ausgebaut werden. Die Planungen sind im Jahr 2023 
abzuschließen und der Genehmigungsbehörde vorzulegen.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

3.2. Modulgebäude; 
hier: Sachstandsbericht

Sachverhalt:
Auf Grundlage des Beschlusses vom November 2022 haben Bauamt 
und Stadtwerke die Raumprogramme und Nutzungskonzepte für das 
Modulgebäude überarbeitetet und für die Architekten und Fachpla-
ner aufbereitet.

Architekten und Fachplaner wurden durch das Bauamt zur Abgabe 
eines Honorarangebots zunächst für die Leistungsphasen 1 + 2 auf-
gefordert.
Am 13.01.2023 fand ein gemeinsames Planungsgespräch mit dem Ar-
chitekturbüro Dürschinger, Fürth, im Rathaus statt. Das Büro hat das 
Gebäude für die bisherige Nutzung entworfen und bereits mehrfach 
Erfahrung im Modulbau. Derzeit werden erste Vorentwurfsplanungen 
zusammen mit dem Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung 
durchgeführt. Erste Skizzen sind für KW 04/2023 in Aussicht gestellt.

Die derzeit laufenden Planungen sind noch nicht standortspezifisch, 
sondern führen zu einer bedarfsgerechten Nutzung des Modulbaus 
und Ermittlung des weiteren Bedarfs für die Werkstätten und Außen-
flächen. Die Ergebnisse daraus sind Grundlage für die Betrachtung des 
Standorts.

Eine Vorstellung konkreterer Vorentwürfe könnte daher zur Sitzung 
Ende Februar 2023 erfolgen.

Im Rahmen weiterer Gespräche wurden auch städtebauliche Studien 
diskutiert. Durch die Nähe des derzeitig geplanten Lagerorts zur Alt-
stadt und die Festlegung der Flächen für die Landesgartenschau im 
Rahmen der erfolgreichen Bewerbung, wären derartige Studien für 
den gesamten Bereich der ehemaligen Ziegelei wahrscheinlich durch 
die Städtebauförderung förderfähig. Die Studie selbst könnte wiede-
rum Teil des übergeordneten landschaftsplanerischen und städtebau-
lichen Wettbewerbs sein.

Die Abstimmungen mit den Verkehrsbehörden bezüglich des Schwer-
transports von Fürth nach Langenzenn sind fortgeschritten, eine Fest-
legung der Fahrtstrecke wird konkret überprüft und liegt als Feinab-
stimmung vor.

Sobald eine Zustimmung zur Fahrtstrecke vorliegt, kann eine Termin-
festlegung erfolgen.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

3.3. Stadthalle Langenzenn;
hier: Mitteilung zur Einstellung der bisherigen Beschlussfassungen in 
das Ratsinformationssystem

Sachverhalt:
Die Sanierung der Stadthalle (Pfaffenleite) wurde zuletzt in der Sit-
zung des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses am 13.12.2022 be-
raten. Dabei wurden durch das technische Bauamt die verschiedenen 
Maßnahmen erläutert und mit Kostenschätzungen unterlegt.

Die Verwaltung wurde dabei aufgefordert, die bisherigen Beschluss-
fassungen ins Informationssystem des Stadtrats einzustellen.

Neben den Haushaltsberatungen sind folgende Protokollauszüge zu 
nennen:
* Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss vom 15.12.2020
* Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss vom 23.03.2021
* Stadtrat vom 16.09.2021

Bisher wurden keine Ausführungsplanungen durchgeführt, Angebote 
angefordert bzw. Ausschreibungen erstellt.

Eine Diskussion im Rahmen der Haushaltsplanungen bezüglich Um-
fang und Kosten wäre zielführend.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

4. Verkehrsangelegenheiten

4.1. Umsetzungsstrategie Radverkehrskonzept; 
hier: Vorstellung des Angebots für Planungsleistungen

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 23.12.2021 fragte das Landratsamt Fürth an, ob die 
Stadt Langenzenn daran interessiert ist, die im Herbst 2021 bespro-
chenen Radverkehrsmaßnahmen in einer gemeinschaftlichen Initiative 
umzusetzen.

Bei diesem Termin wurden die Maßnahmen in der Baulast der Städte 
und Gemeinden vorgestellt, die über das Förderprogramm „Stadt und 
Land“ förderfähig sind. Für die Stadt Langenzenn wurden verschiede-
ne Maßnahmen identifiziert, die im Januar 2022 dem Bau-, Umwelt- 
und Verkehrsausschuss vorgestellt wurden.

Auf Grundlage des Beschlusses wurde durch die Verwaltung ein An-
gebot des Stadt- & Verkehrsplanungsbüro Kaulen angefragt, da dieses 
Büro bereits für das bisherige Radverkehrskonzept des Landkreises be-
auftragt ist.

Eine weitere inhaltliche Abstimmung des Leistungsumfangs erfolgte 
mit dem staatlichen Bauamt, da im Konzept ebenfalls beplante Stre-
ckenabschnitte in dessen Unterhaltspflicht stehen, jedoch aber in ihrer 
Gesamtheit betrachtet werden müssen.

Der Planungsumfang für die nachfolgenden Maßnahmen enthält im 
Wesentlichen die Realisierung und Ertüchtigung von Fahrradwegen 
und Fahrradstraßen und Knotenpunkten mittels Ausbaumaßnahmen, 
Beschilderung und Markierung in der Planungstiefe einer Vorplanung 
(siehe Punkt 1.3 gem. Angebot). Die Ergebnisse der Planung dienen in 
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einem weiteren Schritt als Grundlage für einen förderfähigen Ausbau 
ab dem Jahr 2024.

1) Rad-Pendlerroute in Ost-West-Richtung (1.3.1.1), Klaushofer Weg 
und Route durch Horbach (Maßnahmen 176, 160, 159, 158, 157, 
117) als durchgängige Fahrradstraße, abschnittsweise ist dabei auch 
der Oberbau in Asphaltbauweise herzustellen, Maßnahmen für den 
landwirtschaftlichen Verkehr sind ebenfalls vorzusehen. Strecken-
länge ca. 4,6 km.

2) Verbindung zwischen Fuß- und Radweg am Klaushofer Weg über 
die B8 Brücke (1.3.1.2) bis zum Parkplatz am Waldrand (Maßnahmen 
163, 233) eventuell als Fahrradstraße bzw. mit Abschnitten als ver-
kehrsberuhigte Bereiche. Prüfung und Vorplanung eines Fuß- und 
Radwegs ab der Baugebiet in Richtung Klaushof mit Vorplanung der 
Wegeführung über die B8-Brücke. Streckenlänge ca. 1,4 km.

3) Südliche Route durch Horbach (Maßnahme 111, 114, 115 und even-
tuell 116) mit Anschluss an die Pendlerroute 117 bis Auffahrt zur B8 
(1.3.1.3) eventuell als Fahrradstraße bzw. mit Maßnahmen zur Re-
duzierung des Durchgangsverkehrs sowie Bau einer Querungshilfe 
in der Nürnberger Straße. Streckenlänge ca. 2,5 km.

4) Fahrradweg nach Puschendorf (1.3.2) als überörtliche Verbindung 
(Maßnahme 64) abschnittsweise mit Oberbau in Asphaltbauweise, 
Maßnahmen für den landwirtschaftlichen Verkehr sind ebenfalls 
vorzusehen. Streckenlänge ca. 1,7 km.

5) Veit-Stoß-Straße (1.3.3) im Bereich zwischen Nünberger Straße und 
Flurstraße abschnittsweise als kombinierter Fuß- und Radweg (Maß-
nahme 110) bzw. unter Berücksichtigung einer Neuaufteilung der 
Verkehrsflächen. Streckenlänge ca. 1,1 km.

6) Radwegeverbindung von der Kreuzung Windsheimer Straße/Würz-
burger Straße (1.3.4) über den Bahnübergang mit Ein- und Auslei-
tung Fahrradverkehr von der alten B 8 kommend (Maßnahme 167, 
überwiegend Baulast Landkreis). Die Planung der Gesamtmaßnah-
me erfolgt zusammen mit dem staatlichen Bauamt unter Berück-
sichtigung der anstehenden Sanierung der Zennbrücke sowie der 
Fußgänger- und Radfahrerführung im Bereich zwischen den Kreu-
zungsbereichen „Schweiger“ und Bahnübergang Hardhof. Die Bau-
last liegt im Wesentlichem beim Landkreis Fürth bzw. staatlichen 
Bauamt. Streckenlänge ca. 2,2 km.

7) Entschärfung des Knotens Äußere Windsheimer Straße – Lohäcker-
straße (1.3.5) als Gefahrenpunkt (Maßnahme ohne Benennung bei 
Landkreiskonzept, Nähe 194), Streckenlänge ca. 0,3 km.

8) Abstellanlagen für den Bahnhof Laubendorf (1.4) im Rahmen einer 
Vorplanung für die Gestaltung von Abstellanlagen für Fahrräder, 
Fußgängerwege und Aufenthaltsflächen.

Die Ausschussmitglieder sind mehrheitlich der Meinung, dass die Pend-
ler-Route südlich, statt nördlich, der B8 verlaufen soll. Die Ortsdurch-
fahrt von Horbach soll ebenfalls geprüft werden, inwieweit diese bei 
geänderter Ost-West-Wegeführung notwendig erforderlich ist.

Bezugnehmend auf die Würzburger Straße soll das Ingenieurbüro die 
gesamte Verkehrssituation Knotenpunkt Windsheimer Straße (Kreu-
zung, Kreisverkehr oder ähnliches) prüfen und betrachten.

Die Präsentation liegt der Niederschrift als Anlage 2 bei.

Beschluss:
Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss nimmt Kenntnis. Eine Be-
schlussfassung findet in nichtöffentlicher Sitzung statt.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

5. Antrag der Stadtratsfraktion Freie Wähler Langenzenn zum Thema 
Errichtung einer Abbiegespur in der Würzburger Straße

Sachverhalt:
- Anfrage von Stadtrat Jäger im Stadtrat am 21.07.2022 zur Errichtung 

einer Abbiegespur in der Würzburger Straße.
- Die Anfrage vom 21.07.2022 wurde im August 2022 an die zustän-

digen Behörden (Staatliches Bauamt im Auftrag des kommunalen 
Landratsamtes sowie Untere Verkehrsbehörde) zur Prüfung und Ent-
scheidung weitergegeben.

- Im Ferienausschuss am 25.08.2022 bittet Herr Stadtrat Durlak um Be-
handlung des Antrages einer Abbiegespur im Bereich Windsheimer 
Straße / Würzburger Straße.

- Der Ferienausschuss beschloss am 06.09.2022 die Errichtung einer Ab-
biegespur und beauftragte die Klärung und Umsetzung. Dies wurde 
von der Verwaltung an den Straßenbaulastträger weitergegeben. 

Zusätzlich wurde, wie im Ausschuss beschlossen, um Prüfung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Radwegeführung im Kreuzungs-
bereich gebeten.

- Am 15.09. teilte die Verkehrsbehörde des Landkreises (Staatsbehör-
de) die ablehnende Haltung zur Errichtung einer Abbiegespur mit, 
wollte dies jedoch nochmals genauer in Augenschein nehmen und 
mit dem Straßenbaulastträger (Kommunalbehörde Landkreis) sowie 
dem Maßnahmenträger (Staatliches Bauamt im Auftrag der Kommu-
nalbehörde Landkreis) in Kontakt treten.

- Nach mehrfacher Nachfrage zum Sachstand teilte das Staatliche Bau-
amt am 21.11.2022 mit, dass diese Maßnahme beim gemeinsamen 
Termin in Langenzenn am 08.12.2022 besprochen werden könne.

- Am 29.11.2022 schrieb das Landratsamt, dass verkehrsrechtlich für 
diese Maßnahme keine Notwendigkeit gesehen wird.

- Das Staatliche Bauamt führte im Rahmen des Termins am 08.12.2022 
aus, dass aus Sicht des Straßenbaulastträgers nichts gegen das Ein-
richten der Abbiegespur stünde. Die Stadt könne eine verkehrstech-
nische Skizzierung vornehmen. Das Staatliche Bauamt würde, wenn 
die technischen und verkehrlichen Voraussetzungen vorliegen, die 
Skizzierung zur provisorischen Errichtung abnehmen. Eine Kosten-
übernahme oder –beteiligung wird nicht in Aussicht gestellt.

- Am 16.01.2023 ging ein Antrag der Stadtratsfraktion Freie Wähler 
e.V. über die Rücknahme des Antrages auf Errichtung einer Abbiege-
spur ein.

- Formal ist die Rücknahme eines beschlossenen Antrages nicht mög-
lich. Die Rücknahme wird daher zur Kenntnis genommen. Dargestellt 
werden sollte zusätzlich die zeitliche Kommunikation mit dem Staat-
lichen Bauamt. Diese ist oben dargestellt. Die Verwaltung verwahrt 
sich gegen die Mutmaßung, dass es von Seiten der Stadt Langenzenn 
am Willen zur Umsetzung mangelt. Ob dies für die Seite des Land-
kreises und staatlichen Landratsamtes gelte, kann die Stadtverwal-
tung nicht beurteilen.

- Dennoch soll im Rahmen der Radverkehrsplanung Würzburger Stra-
ße (Angebot des Büros Kaulen liegt vor) die Kreuzungssituation mit 
betrachtet und in diesem Zuge Lösungsmöglichkeiten erarbeitet 
werden.

Das Staatliche Bauamt hat sich ebenfalls für eine gemeinsame Pla-
nungsmaßnahme Würzburger Straße zur Verbesserung des Radver-
kehrs ausgesprochen. Ein nächster Termin für die gemeinsamen Stra-
ßenplanungsmaßnahmen mit dem Staatlichen Bauamt ist für März 
2023 vorgesehen.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

6. Breitbandausbau 2023; 
hier: Mitteilung über den Beginn der Maßnahmen

Sachverhalt:
Die Verwaltung teilt mit, dass am 16.01.2023 ein Auftakttermin für die 
Durchführung der Breitbandausbaumaßnahme in der Kernstadt Lan-
genzenn stattgefunden hat.

Die Vertreter der Telekom sowie der ausführenden Firma waren an-
wesend. Der Ausbaubeginn ist für den 15.02.2023 geplant. Weitere 
Informationen und Detailpläne werden, sobald diese der Verwaltung 
vorgelegt werden, bekannt gegeben.

Der Übersichtsplan liegt der Niederschrift als Anlage 3 bei.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

7. Mitteilungen

7.1. Mitteilung über die Durchführung von Bauarbeiten an der Hoch-
spannungsleitung zwischen Laubendorf und Heinersdorf

Sachverhalt:
Der Ausschuss wird über die baulichen Maßnahmen der N-ERGIE Netz 
GmbH informiert, welche die Stromleitungen zwischen Langenzenn und 
Wilhermsdorf verstärkt. Die Maßnahme soll ab Montag, 23.01.2023, be-
ginnen und setzt die Arbeiten zur Erneuerung der 20-kV (Kilovolt) Mit-
telspannungsfreileitung fort, welche bereits im Oktober 2022 begann. 
In dem aktuellen Abschnitt wird der westliche Teil der Leitung zwischen 
Lohe und Wilhermsdorf erneuert, zudem werden Bäume und Büsche 
zurückgeschnitten, um die Stromtrasse frei von Bewuchs zu halten.

Die N-ERGIE Netz GmbH verweist auf mögliche kurze Unterbrechun-
gen in Heinersdorf, Laubendorf und Lohe, da für einen kleinen Teil der 
anstehenden Arbeiten Teile des Stromnetzes temporär spannungslos 
geschaltet werden müssen.
Betroffene Haushalte in Heinersdorf, Laubendorf und Lohe werden 
vorab über Plakate und Einwurfkarten informiert, des Weiteren wird 
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eine Ersatzversorgung mit Notstromaggregaten eingerichtet, weshalb 
Besitzer von Erzeugungsanlagen gebeten werden, ihre Anlagen vom 
Netz zu nehmen.

Um das Mittelspannungsnetz zwischen Langenzenn und Wilhermsdorf 
zu verstärken, wird ein zweites Leitungssystem auf der bestehenden 
Trasse installiert. Parallel dazu werden auf der Freileitung Isolatoren 
erneuert, was dem Vogelschutz dienlich ist.

Zwei Teilstücke der Leitung werden im Zuge der Baumaßnahme ver-
kabelt. Im Bereich der Wilhermsdorfer Stelzenbachstraße sowie im Be-
reich der Kreuzung der B8 in Laubendorf, kann die bestehende Frei-
leitung anschließen abgebaut werden.

Die Mitteilung ist auf der Homepage der Stadt Langenzenn veröffent-
licht und liegt der Niederschrift als Anlage 4 bei.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

7.2. Mitteilung über die Durchführung einer Anliegerversammlung 
„Imhofstraße“

Sachverhalt:
Der Ausschuss wird über das Stattfinden einer Anliegerversammlung 
der Imhofstraße informiert. Besprochen werden soll die Neugestal-
tung der Straße. Der Termin ist in 14 Tagen geplant.

Die betroffenen Anlieger werden zeitnah eingeladen.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Auszug aus der Niederschrift
über die 18. Sitzung des Werkausschusses

am Mittwoch, den 25.01.2023 um 16:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

1. Bekanntgabe des Jahresabschlusses 2020

Sachverhalt:
Der Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Langenzenn

Summe Aktivseite 5.035.653,13 Euro
Summe Passivseite 5.035.653,13 Euro

Jahresverlust 201.371,19 Euro

Jahresverlust lt. G. u. V. Rechnung 201.371,19 Euro
wird hiermit festgestellt.

Der Jahresverlust 2020 in Höhe von 201.371,19 Euro ist auf neue Rech-
nung vorzutragen.

Die Konzessionsabgabe wird weiterhin in voller Höhe nach den Vor-
gaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der Konzessionsab-
gabenverordnung (KAV) an die Stadt abgeführt.

Die Jahresbilanz 2020 liegt der Niederschrift als Anlage 1 bei.

Beschluss:
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat nimmt vom Jahresabschluss 2020 Kenntnis.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.  Dafür: 8  Dagegen: 0   

2. Modulgebäude - hier: Sachstandsbericht

Sachverhalt:
Auf Grundlage des Beschlusses vom November 2022 haben Bauamt 
und Stadtwerke die Raumprogramme und Nutzungskonzepte für das 
Modulgebäude überarbeitetet und für die Architekten und Fachpla-
ner aufbereitet.

Architekten und Fachplaner wurden durch das Bauamt zur Abgabe 
eines Honorarangebots zunächst für die Leistungsphasen 1 + 2 auf-
gefordert.

Am 13.01.2023 fand ein gemeinsames Planungsgespräch mit dem Ar-
chitekturbüro Dürschinger, Fürth, im Rathaus statt. Das Büro hat das 
Gebäude für die bisherige Nutzung entworfen und bereits mehrfach 
Erfahrung im Modulbau. Derzeit werden erste Vorentwurfsplanungen 
zusammen mit dem Fachplaner für technische Gebäudeausrüstung 
durchgeführt.

Erste Skizzen sind für KW 04/2023 in Aussicht gestellt.

Die derzeit laufenden Planungen sind noch nicht standortspezifisch, 
sondern führen zur einer bedarfsgerechten Nutzung des Modulbaus 
und Ermittlung des weiteren Bedarfs für die Werkstätten und Außen-
flächen. Die Ergebnisse daraus sind Grundlage für die Betrachtung des 
Standorts.

Eine Vorstellung konkreterer Vorentwürfe könnte daher zur Sitzung 
Ende Februar 2023 erfolgen.

Im Rahmen weiterer Gespräche wurden auch städtebauliche Studien 
diskutiert. Durch die Nähe des derzeitig geplanten Lagerorts zur Alt-
stadt und die Festlegung der Flächen für die Landesgartenschau im 
Rahmen der erfolgreichen Bewerbung wäre derartige Studie für den 
gesamten Bereich der ehemaligen Ziegelei wahrscheinlich durch die 
Städtebauförderung förderfähig. Die Studie selbst könnte wiederum 
Teil des übergeordneten landschaftsplanerischen und städtebaulichen 
Wettbewerbs sein.

Die Abstimmungen mit den Verkehrsbehörden bezüglich des Schwer-
transports von Fürth nach Langenzenn sind fortgeschritten, eine Fest-
legung der Fahrtstrecke wird konkret überprüft und liegt als Feinab-
stimmung vor.

Sobald eine Zustimmung zur Fahrtrecke vorliegt, kann eine Termin-
festlegung erfolgen.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

3. Antrag Stadtrat Krippner - kostenfreie Fahrt für ehemalige und 
langjährige Bürgerbusfahrer

Sachverhalt:
Der Vorsitzende des Bürgerbusvereins Herr Krippner hat in den Sitzun-
gen des Werkausschusses am 26.10.2022 und 14.12.2022 beantragt, 
dass ehemalige Bürgerbusfahrinnen und -fahrer, die länger als sechs 
Jahre eine ehrenamtliche Tätigkeit als Bürgerbusfahrerin bzw. -fahrer 
wahrgenommen haben, lebenslang mit dem Bürgerbus umsonst fah-
ren dürfen.

Hierzu gilt es festzuhalten, dass ohne die ehrenamtlichen Fahrerinnen 
und Fahrer der Fahrbetrieb des Bürgerbusses nicht aufrechterhalten 
werden könnte. Aus Sicht der Stadtwerke wäre die Möglichkeit des 
lebenslangen, kostenfreien Fahrens nach Ende einer sechsjährigen 
ehrenamtlichen Tätigkeit einerseits ein Zeichen des Dankes für das 
geleistete Ehrenamt, anderseits auch ein Anreiz um für die Zukunft 
weiterhin ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger für den Fahrdienst 
rekrutieren zu können.

Nach Rücksprache mit dem BKPV stellt die Gewährung von kosten-
freien Fahrten auch keine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) dar, 
da der Betrieb des Bürgerbusses im Rahmen des steuerlichen Quer-
verbundes durch die Stadtwerke Langenzenn als Konzessionsinhaber 
nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) und nicht durch die 
Stadt Langenzenn direkt gewährleistet ist.

Die Stadtwerke schlagen eine praktikable Lösung mittels eines Auswei-
ses (ähnlich eines Mitarbeiterausweises mit Bild, Namen, Unterschrift 
und Siegel) vor, Aufzeichnungen der kostenfreien Fahrten müssen aus 
Nachweisgründen jedoch geführt werden. Die nähere Ausgestaltung 
gilt es mit dem Bürgerbusverein abzustimmen. Hinzuweisen ist aus-
drücklich, dass sich die kostenfreien Mitfahrten lediglich auf das Ver-
sorgungsgebiet des Bürgerbusses Langenzenn und nicht das Versor-
gungsgebiet des VGN bezieht.

Beschluss:
Der Werkausschuss beschließt, dass ehemalige ehrenamtliche Fahre-
rinnen und Fahrer des Bürgerbusses nach einer mindestens sechsjähri-
gen ehrenamtlichen Tätigkeit für den Bürgerbus Langenzenn als Fah-
rerin bzw. -fahrer lebenslang umsonst mit dem Bürgerbus mitfahren 
zu können.

Die Verwaltung der Stadtwerke wird beauftragt zusammen mit dem 
Bürgerbusverein eine praktikable Lösung (evtl. mittels Ausweis o.ä.) 
zu erarbeiten.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0

Mitteilungen der Stadt LangenzennSeite 7 - Nr. 5 / 31.03.2023



Auszug aus der Niederschrift
über die 38. Sitzung des Hauptausschusses

am Mittwoch, den 25.01.2023 um 17:30 Uhr im Sitzungssaal 
des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

1. Verabschiedung von Mitgliedern der AG Demenzfreundliche Kom-
mune Langenzenn

Sachverhalt:
Die Arbeitsgruppe „Demenzfreundliche Kommune Langenzenn‘“ hat 
sich nach zehn Jahren ehrenamtlichen Wirkens im August 2022 auf-
gelöst.

Zweiter Bürgermeister Ell begrüßt die Damen Heidemarie Reuther, Hei-
di Wagner und Herren Manfred Lober und Herbert Weber zur heutigen 
Sitzung. Die weiteren Mitglieder Hans Klinner sowie die Damen Elke 
Büttner-Düll und Monika Weiß können leider nicht anwesend sein.

Es ist der Wunsch der Stadt Langenzenn, sich als demenzfreundliche 
Kommune zu präsentieren. Bei einer immer älter werdenden Gesell-
schaft erfordert es ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse der 
Seniorinnen und Senioren sowie derer Angehöriger, um im Bedarfs-
fall ein lebenswertes Umfeld und Miteinander zu erhalten. Über viele 
Jahre hinweg befand sich die Kommunen in der glücklichen Lage auf 
die wertvolle Projektarbeit der Ehrenamtlichen des Arbeitskreise „AG 
Demenzfreundliche Kommune Langenzenn“ bauen zu können.

Äußerst engagiert und professionell organisierte die Gruppe zahlreiche 
Aktionen, (Informations-) Veranstaltungen, Projekte und Beratungs-
leistungen zum Thema, wies auf praxisbezogene Hilfsangebote hin.

Zweiter Bürgermeister Ell spricht den Mitgliedern der ehemaligen 
Arbeitsgruppe Dank und Anerkennung für ihr ehrenamtliches Enga-
gement aus. Als symbolische Wertschätzung überreicht er ein kleines 
Präsent der Stadt Langenzenn und verabschiedet die Mitglieder der 
AG Demenz mit den besten Wünschen.

Ehrenamtsbeauftragte, Herr Stadtrat Durlak, würdigt ebenfalls das 
langjährige ehrenamtliche Wirken in diesem äußert wichtigen Bereich 
und bedankt sich herzlich für die geleistete Arbeit.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

2. FF Burggrafenhof - Bestätigung der Wahl des Kommandanten

Sachverhalt:
In der ordentlichen Dienstversammlung am 05.12.2022 wurde Herr Jo-
hannes Mader zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Burg-
grafenhof für eine Amtszeit von 6 Jahren wiedergewählt. Die Amts-
zeit beginnt am 01.01.2023.

Die Bestätigung des Kreisbrandrates erfolgte mit Schreiben vom 
13.12.2022. Da Herr Johannes Mader als Kommandant wiedergewählt 
wurde, entfällt die Auflage Lehrgänge bei der Staatlichen Feuerwehr-
schule zu besuchen.

Beschluss:
Der Hauptausschuss bestätigt nach Art. 8 Abs. 4 des Bayerischen Feuer-
wehrgesetzes Herrn Johannes Mader, Ansbacher Str. 12, 90579 Langen-
zenn zum Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Burggrafenhof. 

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

3. FF Burggrafenhof - Bestätigung der Wahl des stellvertretenden 
Kommandanten

Sachverhalt:
In der ordentlichen Dienstversammlung am 05.12.2022 wurde Herr 
Matthias Mader zum stellv. Kommandanten der Freiwilligen Feuer-
wehr Burggrafenhof für eine Amtszeit von 6 Jahren wiedergewählt.  
Die Amtszeit beginnt am 01.01.2023.

Die Bestätigung des Kreisbrandrates erfolgte mit Schreiben vom 
13.12.2022. Da Herr Matthias Mader als stellvertretender Komman-
dant wiedergewählt wurde entfällt die Auflage Lehrgänge bei der 
Staatlichen Feuerwehrschule zu besuchen.

Beschluss:
Der Hauptausschuss bestätigt nach Art. 8 Abs. 4 des Bayerischen Feuer-

wehrgesetzes Herrn Matthias Mader, Ansbacher Str. 12, 90579 Langen-
zenn zum stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuer-
wehr Burggrafenhof.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

4. Marktfestsetzung nach § 69 GewO

Sachverhalt:
Die Stadt Langenzenn beabsichtigt im Jahr 2023 folgende Märkte zu 
veranstalten:

23.04.2023 Regionalmarkt mit Hobby- und Künstlermarkt
23.07.2023 Trödelmarkt

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt die Marktfestsetzung gemäß § 69 Abs. 
1 GewO für den Regionalmarkt mit Hobby- und Künstlermarkt sowie 
den Trödelmarkt.

Spezialmarkt:
Langenzenner Regionalmarkttag mit Hobby- und Künstlermarkt am 
23.04.2023 von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Bereich Rosenstraße, Prinzre-
gentenplatz, Schwabenberg, teilweise Klosterstraße/Alte Zennstraße.

Jahrmarkt:
Langenzenner Trödelmarkt am 23.07.2023 von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
im Bereich der Altstadt zwischen Friedrich-Ebert-Straße/Einmündung 
Sanktustorstraße bis zur Hindenburgstraße/Einmündung Alte Zenn-
straße, Rosenstraße, Prinzregentenplatz und teilweise Schwabenberg 
und Klosterstraße

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

5. Erlass einer Rechtsverordnung über verkaufsoffene Sonntage im 
Jahr 2023

Sachverhalt:
Für das Jahr 2023 sind drei verkaufsoffene Sonntage geplant.

* Sonntag, 23.04.2023 zum Regionalmarkt
* Sonntag, 04.06.2023 zum Kirchweihsonntag
* Sonntag, 23.07.2023 zum Trödelmarkt

Für diese ist eine Verordnung nach § 14 Ladenschlussgesetz zu erlas-
sen. Nach Beteiligung und Stellungnahme der zuständigen Polizeiin-
spektion Zirndorf, der Handwerkskammer Mittelfranken (HWK), der 
Kirchen sowie des Deutschen Gewerkschaftsbundes Region Mittelfran-
ken (DGB), bestehen grundsätzlich keine Einwände.

Der Entwurf der Rechtsverordnung wird der Niederschrift als Anlage 
1 beigefügt.

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat beschließt den vorliegenden Entwurf vom 14.12.2022 ei-
ner Verordnung der Stadt Langenzenn über verkaufsoffene Sonntage 
als Verordnung.

Mit dieser Verordnung dürfen Verkaufsstellen im Innenstadtbereich 
an folgenden Tagen geöffnet sein:

* am Sonntag, 23.04.2023 anlässlich des Regionalmarktes 
 (festgesetzte Marktveranstaltung) von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
* am Sonntag, 04.06.2023 anlässlich der Langenzenner Kirchweih von 

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
* am Sonntag, 23.07.2023 anlässlich des Trödelmarktes 
 (festgesetzte Marktveranstaltung) von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

6. Bekanntgabe des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2021 der Stadt 
Langenzenn

Sachverhalt:
Dem Hauptausschuss wird das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 der 
Stadt Langenzenn zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt erst nach Abschluss der 
örtlichen Rechnungsprüfung.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 29.339.358,09 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV) 14,61 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV) 519,97 €
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- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV 0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren 0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  97,53 €
- Sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 10.009,51 €
Summe bereinigte Einnahmen 29.328.716,47 €
Ausgaben 29.328.716,47 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste 0,00 €
Summe bereinigte Ausgaben 29.328.716,47 €
Vermögenshaushalt

Einnahmen 6.968.707,18 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV) 0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV) 0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV 0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 0,00 €
- Abgänge auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr  1.200.000,00 €
+ neue Haushaltseinnahmereste 793.000,00 € 

Summe bereinigte Einnahmen 6.561.707,18 €
Ausgaben 5.334.044,49 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 8.337,31 €
+ neue Haushaltsausgabereste 1.236.000,00 €
Summe bereinigte Ausgaben 6.561.707,18 €
In dem Rechnungsergebnis sind enthalten:

Zuführung zum Vermögenshaushalt 4.814.965,50 €
Sollüberschuss 1.242.568,47 €
Der Überschuss wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Im Haushaltsplan waren als Kreditaufnahme 
veranschlagt 793.425,00 €
davon wurden aufgenommen  0,00 €
Der Restbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme 2020 in Höhe von 
1.200.000,00 € wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genom-
men.

Die vorgesehene Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 793.425,00 € wur-
den im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommen. Sie wurden 
als Haushaltseinnahmerest in das Folgejahr übertragen (geglättet auf 
793.000,00 €).

Beschluss:
Der Hauptausschuss nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2021 der 
Stadt Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO) und empfiehlt dem 
Stadtrat folgenden Beschluss

Der Stadtrat nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2021 der Stadt 
Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO).

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

7. Bekanntgabe des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2021 der 
Hospitalstiftung Langenzenn

Sachverhalt:
Dem Hauptausschuss wird das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 der 
Hospitalstiftung Langenzenn zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt erst nach Abschluss der 
örtlichen Rechnungsprüfung.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 356.850,82 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV) 0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV) 0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV 0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahren 0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- Sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 0,00 €
Summe bereinigte Einnahmen 356.850,82 €
Ausgaben 356.850,82 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 0,00 €

+ neue Haushaltsausgabereste 0,00 €
Summe bereinigte Ausgaben 356.850,82 €
Vermögenshaushalt

Einnahmen 2.440.679,61 €
- Erlass lfd. Jahr   (§ 32 Abs. 1 KommHV) 0,00 €
- Niederschlagungen lfd. Jahr    (§ 32 Abs. 1 KommHV) 0,00 €
- Globalniederschlagung nach VV Nr. 5 zu § 79 KommHV 0,00 €
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 0,00 €
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr  0,00 €
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr 0,00 €
- Abgänge auf Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr 0,00 €
+ neue Haushaltseinnahmereste - Kreditermächtigung 0,00 €
Summe bereinigte Einnahmen 2.440.679,61 €
Ausgaben 2.589.456,18 €
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr 0,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste 0,00 €
Summe bereinigte Ausgaben 2.589.456,18 €
In dem Rechnungsergebnis sind enthalten:

Zuführung zum Vermögenshaushalt  183.614,90 €
Sollfehlbetrag 148.776,57 €
Der Sollfehlbetrag der Jahresrechnung 2021 wird gemäß § 23 
KommHV-Kameralistik im Haushaltsplan 2023 der Hospitalstiftung 
Langenzenn veranschlagt und abgewickelt.

Die vorgesehene Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 222.230,00 € wur-
de nicht in Anspruch genommen.

Beschluss:
Der Hauptausschuss nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2021 der 
Hospitalstiftung Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO) und emp-
fiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat nimmt vom Ergebnis der Jahresrechnung 2021 der Hospi-
talstiftung Langenzenn Kenntnis (Art. 102 Abs. 2 GO).

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

8. Beteiligungsberichte gemäß Art. 94 Abs. 3 GO der WBG für die Jah-
re 2014 bis 2021

Sachverhalt:
Nach den gesetzlichen Vorschriften ist für die Beteiligung der Stadt 
Langenzenn an der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Langenzenn 
GmbH (WBG) ein jährlicher Beteiligungsbericht zu erstellen.

Die Beteiligungsberichte 2014 bis 2021 der WBG sind dem Stadtrat vor-
zulegen.

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:

Der Stadtrat nimmt von den Beteiligungsberichten für die Jahre 2014 
bis 2021 der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Langenzenn GmbH 
(WBG) gemäß Art. 94 Abs. 3 GO zustimmend Kenntnis. Die Beteili-
gungsberichte liegen dem Protokoll als Anlage 2 bei.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

9. Bürgerstiftung Langenzenn; Jahresbericht 2022

Sachverhalt:
Das Grundstockvermögen der Bürgerstiftung Langenzenn beträgt un-
verändert ca. 63.000 Euro.

In den Jahren 2012 – 2022 wurden ca. 160.000 Euro an Spenden aus-
gereicht.

Am 24. Februar 2022 sind russische Truppen in die Ukraine einmar-
schiert. In den darauffolgenden Wochen und Monaten sind auch in 
Langenzenn viele Flüchtlinge angekommen. Aufgrund von Spenden-
geldern konnten insgesamt 6 Wohnungen im Stadtgebiet von der 
Stadt Langenzenn für die geflüchteten Ukrainer/innen zur Verfügung 
gestellt werden. Ebenso wurde für die Kinder ein Begegnungstreff in 
der Schule veranstaltet und die Willkommensklassen unterstützt. Für 
die kleinsten konnte ein ehrenamtlicher Kindergarten errichtet wer-
den. Insgesamt sind etwa 200 Personen in Langenzenn untergekom-
men. Es gingen insgesamt 26.480,00 € Zweckgebundene Spenden für 
die Flüchtlinge bei der Bürgerstiftung Langenzenn ein.
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Für das Jugendhaus Alte Post wurde eine Zweckgebundene Spende in 
Höhe von 1.000,00 € für den Circus Zapzerap entgegengenommen, 
der Zirkus findet im Jahr 2023 wieder statt.

Auch für die Reaktivierung des Alten Schulhauses Kirchfembach sind 
mehrere Spenden eingegangen. Hier konnten 1.400,00 € ausgezahlt 
werden. Die Zuwendung der Bürgerstiftung Langenzenn hat, neben 
weiteren Fördergeldern von Bund und Land, ermöglicht, regionalen 
und internationalen KünstlerInnen Räume in der Alten Dorfschule 
Kirchfembach zur Verfügung zu stellen, in denen sie ihre Arbeiten re-
alisieren können und in sich in naturnaher Umgebung künstlerischen 
Recherchen widmen können.

Die Hans-Sachs-Spieler wurden mit einer Summe von 3.000,00 € für 
den Kulturhof Langenzenn bedacht. Hiervon wurden mehrere Einrich-
tungsgegenstände erworben.

Eine besondere Freude war es in den letzten Jahren, Kindern aus be-
nachteiligten Familien die Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt 
Langenzenn zu ermöglichen. Da diese Aktion in den letzten Jahren 
großen Anklang gefunden hat, werden durch die Bürgerstiftung auch 
im kommenden Jahr wieder 500 Euro zur Verfügung gestellt.

Auch in diesem Jahr war es der Bürgerstiftung Langenzenn möglich, 
einigen LangenzennerInnen BürgerInnen in Notsituationen unbüro-
kratisch zu helfen. So wurden zum Beispiel Kosten für einen Zahn-
ersatz sowie eine Nebenkostenabrechnung übernommen.

Unterstützung fand in diesem Jahr auch wieder die Weihnachtsaktion, 
deren Initiatorin, Frau Hohm, mit Hilfe der Evangelischen Kirchenge-
meinde jährlich ab dem 6. Dezember Weihnachtspäckchen bei bedürf-
tigen Familien vorbeibringt.

Für das Projekt „Grünes Klassenzimmer“, ehemals initiiert durch die 
Gemeinschaftsaktion „Advent durch das historische Langenzenn“ des 
Handels, des Citymanagements & Naturamts, der ansässigen Gewer-
beverbände und zusätzlich unterstützt durch die Sparkasse Fürth, VR 
meine Bank eG Fürth / Neustadt / Uffenheim sowie der Bürgerstiftung 
Langenzenn, kam die stattliche Summe von 1.500,- € zusammen. Da-
mit konnten für die Erstausstattung des „Grünen Klassenzimmers“ 
verschiedenste Arbeitsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler 
der Grund-, Mittel- und der Staatlichen Realschule angeschafft wer-
den. Die Grund- und Mittelschule in Langenzenn trägt bereits seit ei-
nigen Jahren den Titel „Umweltschule in Europa“. Auch die Staatliche 
Realschule Langenzenn führt aktiv Umwelt- und Naturprojekte durch.

Für den Bürgerbus Verein konnten die Kosten für einen Geldwechs-
ler mit Arbeitstisch sowie für acht neue Felgen übernommen werden. 
Hierfür sind zweckgebundene Spenden in Höhe von 1.682,00 € ein-
gegangen.

An Spendeneingängen waren in 2021 ca. 94.000 Euro zu verzeichnen. 
Im Jahr 2022 beläuft sich der Spendenstand aktuell auf ca. 49.346,54 € 
davon sind für die Ukrainehilfe ca. 26.480,00 € zweckgebunden.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

10. Weihnachtsmarkt 2022 - Nachbericht

Sachverhalt:
Am 17.12.2022 fand der Langenzenner Weihnachtsmarkt statt. Es wa-
ren 114 Standplätze vergeben.

Das Marktgelände zog sich wie gehabt vom Prinzregentenplatz über 
die Rosenstraße, Friedrich-Ebert-Straße bis wieder zum Prinzregenten-
platz. Überwiegend wurden die Standplätze von Langenzenner Ver-
einen bedient, ein paar Kunsthandwerker und professionelle Anbieter 
füllten das Angebot mit ihren Produkten auf. Erstmals stand an der 
Ecke Prinzregentenplatz / Friedrich-Ebert-Straße ein Kinder-Riesenrad. 
Laut der Betreiberin war es ein voller Erfolg und sie hat sich bereits für 
den nächsten Weihnachtsmarkt wieder angemeldet.

Es herrschte enormer Besucherzuspruch, die meisten Buden waren be-
reits Nachmittag ausverkauft.

Neu war, dass nur noch die Bühne auf dem Prinzregentenplatz be-
spielt wurde, die kleine Bühne vor dem neuen Rathaus in der Fried-
rich-Ebert-Straße wurde durch Buden ersetzt. Grund dafür war, dass 
vom Marktamt nur eine Bühne betreut werden konnte. Auf der Bühne 
am Prinzregentenplatz war von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr Programm. Die 
Stadtkapelle spielt mit verschiedenen Bläserensembles, der Kindergar-
tenkinder Plapperkiste, Ballettschule Gutierres, Klosterbeck und das 
Langenzenner Christkind wirkten mit.

Eine Spendenbox für Sternstunden war vor der Bühne aufgestellt, 

254,80 Euro an Spenden wurden gesammelt und am Stand der Stern-
stunden auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt übergeben.

Stadträtin Franz erkundigt sich, ob es noch ein Treffen mit den Ver-
einen gibt, dies soll früher so üblich gewesen sein. Seitens der Vereine 
besteht der Wunsch auf eine Nachbesprechung.

Stadtrat Gawehn bemängelt die weitläufige Verkehrsabsperrung. Z.B. 
hätte der  Schreibstorberg für einen besseren Verkehrsfluss offen blei-
ben können.
Er bittet um Auskunft zu den angeordneten Verkehrsabsperrungen 
anlässlich der Märkte.
Die Anfragen werden an das Amt für Feste und Veranstaltungen sowie 
die örtliche Verkehrsbehörde weitergeleitet.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

11. Antrag auf Nutzung des Stadtwappens für eine Präsentation auf 
einer privaten Internetseite (Wappenpräsentation)

Sachverhalt:
Der Verwaltung liegt eine Anfrage auf Nutzung des Stadtwappens 
für eine Präsentation auf einer privaten Internetseite vor. Es handelt 
sich hierbei um eine Anfrage einer Privatperson. Diese beschäftigt sich 
seit Jahren damit, eine Sammlung kommunaler Wappen Deutschlands 
(Dörfer, Gemeinden, Städte, Kreise, Landkreise und Regionen) zusam-
menzustellen und diese auch anderen Interessierten auf der Internet-
seite zu präsentieren.

Von Dritten dürfen Wappen und Fahnen der Gemeinde nur mit deren 
Genehmigung verwendet werden (Art. 4 Abs. 3 GO).

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, der Verwendung des Stadtwappens 
gemäß Antragstellung zur Präsentation auf einer privaten Internet-
seite zuzustimmen.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

12. Antrag von Herrn Stadtrat Durlak (CSU-Stadtratsfraktion) auf 
Durchführung von sog. „Hybrid-Sitzungen“

Sachverhalt:
Herr Stadtrat Durlak hat einen Antrag gestellt, künftig auch sog. Hyb-
rid-Sitzungen abzuhalten.

In der Sitzung trifft Herr Stadtrat die Feststellung, dass es sich nicht 
um einen Antrag, sondern lediglich um eine Anfrage im Rahmen einer 
Diskussion gehandelt habe. Eine Beschlussfassung ist nicht angezeigt. 

13. Antrag von Frau Stadträtin Osswald zur Einstellung des Schrei-
bens vom LRA bezüglich des Landesgartenschau ins Ratsinformations-
system

Sachverhalt:
Frau Stadträtin Birgit Osswald hat Antrag gestellt, das Schreiben des 
Landratsamtes bezüglich der Landesgartenschau im Ratsinformations-
system einzustellen.

Der Antrag ist im Ratsinformationssystem eingestellt.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, dass das Schreiben des Landratsamtes 
bezüglich der Landesgartenschau an der nächsten Sitzung des Haupt-
ausschusses dem Gremium vorgelegt und ins Ratsinformationssystem 
eingestellt wird.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

14. Antrag von Frau Stadträtin Osswald auf Änderung der Geschäfts-
ordnung

Sachverhalt:
Der Verwaltung liegt ein Antrag (Antrag vom 14.12.2022; siehe An-
lage) der CSU-Stadtratsfraktion auf Änderung der Geschäftsordnung 
des Stadtrats Langenzenn (GeschO) vom 24.07.2020 vor. Die CSU Stadt-
ratsfraktion beantragt in Hinblick auf den aktuellen Umsetzungsstand 
der beschlossenen Anträge, eine Ergänzung des § 26 der Geschäfts-
ordnung des Stadtrats Langenzenn (GeschO). Hier soll über den Voll-
zug der beschlossenen Anträge halbjährig seitens der Verwaltung ein 
Sachstandsbericht erfolgen.

Somit sollte gewährleistet sein, dass der Sachstand zu den jeweiligen 
Anträgen für alle Stadtratsmitglieder transparent nachvollziehbar ist. 

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss:
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Der Stadtrat beschließt den vorliegenden Entwurf vom 04.01.2023 der 
Ersten Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates Langenzenn 
(Geschäftsordnung – GeschO).

Die Berichterstattung zum Bearbeitungsstand von Anträgen aus dem 
Stadtrat soll halbjährig und zwar in den Monaten Mai und November 
im Gremium erfolgen.

Die 1. Änderung der Geschäftsordnung des Stadtrates Langenzenn 
(Geschäftsordnung – GeschO) tritt am 10.02.2023 in Kraft.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

15. Mitteilungen

15.1. Schöffenwahl 2023

Sachverhalt:
Im Jahr 2023 werden die Schöffen für das Amtsgericht und die Straf-
kammern des Landgerichts für die Amtsperiode 2024-2028 gewählt.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat die Stadt Langenzenn aufgefor-
dert, 8 Personen für die Wahl der Schöffen vorzuschlagen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bei der Stadt Lan-
genzenn bewerben. Es können auch geeignete Personen vorgeschla-
gen werden. Die Bewerbung ist bis 20.03.2023 möglich. Eine entspre-
chende Bekanntmachung erfolgt im nächsten Mitteilungsblatt der 
Stadt Langenzenn.

Die Bewerberliste mit den vorgeschlagenen Personen wird im An-
schluss dem Hauptausschuss zur Beratung und Empfehlung an den 
Stadtrat vorgelegt.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

15.2. Information zur Neugründung einer AG Demenzfreundliche 
Kommune Langenzenn

Sachverhalt:
Die Stadt Langenzenn hat sich der Initiative „Demenzfreundliche 
Kommune Mittelfranken“ angeschlossen. Von der bisherigen Arbeits-
gruppe „Demenzfreundliche Kommune Langenzenn“ wurden in der 
Vergangenheit verschiedenste Projekte zur Unterstützung für Betrof-
fene und deren Angehörige angeboten, sowie zukunftsorientiert für 
eine große Gruppe von Menschen ein gutes Netzwerk geschaffen.

Nachdem sich die AG Demenzfreundliche Kommune im Vorjahr aufge-
löst hat, wird nach interessierten Bürgern gesucht, die sich ehrenamt-
lich engagieren möchten und die wertvolle Projektarbeit fortführen. 
Zielvorstellung ist die baldige Neugründung einer „AG Demenz-
freundliche Kommune Langenzenn“.

Am Donnerstag, dem 16.Februar 2023 um 16:30 Uhr findet im Bürger-
saal, Friedrich-Ebert-Straße 7 eine Auftaktveranstaltung statt.

Frau Nina Gremme und Frau Eva Adorf von der Initiative Demenz-
freundliche Kommune Mittelfranken begleiten diese Veranstaltung 
und geben Informationen zum Thema Demenz.

Des Weiteren wird die Sprecherin der ehemaligen AG Demenz, Frau 
Reuther, die Projekte, bisherigen Angebote und Veranstaltungen vor-
stellen, ein Betroffener wird von seinen persönlichen Erfahrungen er-
zählen.

Die Einladung zur Auftaktveranstaltung ist im Ratsinformationssystem 
eingestellt.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

Auszug aus der Niederschrift
über die 39. Sitzung des Hauptausschusses

am Montag, den 27.02.2023 um 17:30 Uhr im Sitzungssaal 
des Alten Rathauses in Langenzenn, Prinzregentenplatz 1

-Vorbehaltlich der Genehmigung-

Öffentlicher Teil

1. Vorstellung Konzept einer Elternberatung

Sachverhalt:
Dem Ausschuss wird ein Konzept zur Elternberatung vorgestellt. Es 
werden Ziele, Schwerpunkte sowie Raummöglichkeiten erläutert. Die 
Vorstellung dient zur Kenntnis.

Eine weitere Beschlussfassung soll im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen erfolgen.

Stadtrat Durlak erkundigt sich nach den Erfahrungswerten der vielen 
Angebote des Landkreises in diesem Bereich und betont, dass freiwilli-
ge Leistungen der Stadt begrenzt sind.

Stadträtin Meyer teilt mit, dass die Landkreisangebote zwar vorhan-
den sind, diese jedoch wegen Personalmangel, krankheitsbedingten 
Ausfällen etc. nicht immer umgesetzt werden können. Hier biete sich 
eine lokale Anlaufstelle an. Sie begrüßt das Konzept und dessen Um-
setzung.

Stadträtin Plevka führt zustimmend an, dass eine solche Beratung 
dringend notwendig ist. Das Personal sei am Limit, während Beschwer-
den und Probleme der Eltern stetig zunehmen.

Stadtrat Schwämmlein regt an, sich über die tatsächlichen Kapazitä-
ten und Leistungen Gedanken zu machen bzw. welche Aufgaben von 
Kommunen wahrgenommen werden müssen.

Die Präsentation sowie eine Zusammenfassung des Konzeptes liegen 
der Niederschrift als Anlage 1 bei.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

2. Honorarkräfte in der gebundenen Ganztagesschule; 
hier: Erhöhung des Honorars

Sachverhalt:
Die Stadt Langenzenn ist für die Grundschule Langenzenn und die 
Mittelschule Langenzenn – Veitsbronn Kooperationspartner des jewei-
ligen gebundenen Ganztagesunterrichts.

In diesem Rahmen stellt die Stadt Langenzenn den Schulen Honorar-
kräfte für verschiedene Angebote zur Verfügung. Für ihre Arbeit er-
halten die Honorarkräfte bisher pro Schulstunde (45 Minuten) 22,00 €. 
Dieses Honorar ist seit dem Schuljahr 2013 / 2014 konstant.

Aufgrund dieser langen Konstanz sollte das Stundenhonorar erhöht 
werden. Es wird vorgeschlagen den Stundensatz rückwirkend zum 
Beginn des Schuljahres 2022 / 2023 auf 26,25 € pro Schulstunde (45 
Minuten) zu erhöhen. Dies entspricht dem vom Freistaat vorgegebe-
nen Richtwert i. H. v. 1.336 € pro Schuljahr und Wochenzeitstunde (60 
Minuten) bei 38 Schulwochen. Diesen Richtwert erhält der Koopera-
tionspartner von der Regierung erstattet.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt die Erhöhung des Honorars für freie 
Mitarbeiter der gebundenen Ganztagesschulen auf 26,25 €.

Die Änderung wird rückwirkend zum Beginn des Schuljahres 2022 / 
2023 umgesetzt.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

3. Geburtenstatistik

Sachverhalt:
Dem Ausschuss werden die aktuelle Geburtenstatistik sowie die aktu-
ellen Kinderzahlen vorgestellt.

Stadtrat Jäger erkundigt sich, ob und wie viele ukrainische Kinder in 
der Statistik berücksichtigt wurden.

Die Verwaltung teilt mit, dass 34 ukrainische Kinder im Alter von 0 – 10 
Jahren berücksichtigt wurden.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

4. Beschäftigtenstatistik

Sachverhalt:
Dem Ausschuss wird die aktuelle Beschäftigungsstatistik in Langen-
zenn vorgestellt.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

5. Bestätigung der Kommandantenwahl FF Laubendorf

Sachverhalt:
In der ordentlichen Dienstversammlung am 28.01.2023 wurden Herr 
Maximilian Wallmüller zum Kommandanten und Herr Andreas Jung 
zum stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Laubendorf für eine Amtszeit von 6 Jahren wiedergewählt. Die Amts-
zeiten beginnen jeweils am 01.03.2023.

Die Bestätigungen des Kreisbrandrates erfolgten mit Schreiben vom 
04.01.2023.
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Da Herr Maximilian Wallmüller als Kommandant und Herr Andreas 
Jung als Stellvertretender Kommandant wiedergewählt wurden, ent-
fällt die Auflage Lehrgänge bei der Staatlichen Feuerwehrschule zu 
besuchen.

Beschluss:
Der Hauptausschuss bestätigt gemäß Art. 8 Abs. 4 des Bayerischen Feu-
erwehrgesetzes Herrn Maximilian Wallmüller, Wilhermsdorfer Str. 9, 
90579 Langenzenn zum Kommandanten und Herrn Andreas Jung, Im 
Gründl 22, 90579 Langenzenn zum stellvertretenden Kommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehr Laubendorf.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

6. Kirchweihplanung 2023

Sachverhalt:
Vom 02. – 06.06.2023 findet die Langenzenner Kirchweih statt. Wie 
bereits vor einigen Jahren beschlossen wurde, soll der Charakter einer 
Straßenkirchweih, auch nach Wegfall des bisherigen Kirchweihgelän-
des am Schießhausplatz, beibehalten werden.

Nach zweijährigen Corona-Pause fand 2022 die Kirchweih erstmals mit 
dem neuen Konzept (das bereits für 2020 entwickelt wurde) statt – 
vom Prinzregentenplatz über die Hindenburgstraße bis zur Einmün-
dung Alte Zennstraße, die großen Fahrgeschäfte auf den Zennwiesen. 

Bei der Nachbesprechung gaben die Schausteller an, mit der Auftei-
lung des Festgeländes so nicht zufrieden gewesen zu sein. Die Hin-
denburgstraße brachte nicht den erwünschten Umsatz. Falls das Fest-
gelände so bleiben würde, müssten sie von einer Teilnahme absehen.

Um dem Wunsch der Schausteller zu entsprechen, wurde von der Ver-
waltung gemeinsam mit dem Kärwa-Ausschuss ein neues Konzept der 
Streckenführung entwickelt. Nunmehr soll vom Prinzregentenplatz 
aus über die Friedrich-Ebert-Straße bis zur Alten Post und dann zu den 
Zennwiesen geleitet werden, sodass ein zusammenhängendes Kirch-
weihgelände entsteht. Es gelang, alle bisherigen Schausteller im neu-
en Festgelände unterzubringen, es war sogar noch Platz, um neue Ge-
schäfte aufzunehmen. Bei den Verträgen für die Schausteller, die sich 
auf den Zennwiesen befinden, wird ein Passus mit aufgenommen, der 
auf die Problematik der evtl. Hochwassergefahr hinweist. Eine rechts-
sichere Formulierung wird von der Verwaltung erarbeitet.

Eine Securityfirma wird beauftragt, hier soll durch Präsenz von zwei 
Mitarbeitern auf dem Festgelände eine prophylaktische, und im Be-
darfsfall deeskalierende Wirkung erzielt werden.

Mit den Stadtwerken wurde die Versorgung mit Strom und Wasser ge-
klärt, einige Stromverteilerkästen müssen angeschafft werden. Dies ist 
aber bereits seit einigen Jahren bekannt und die Kästen sind für alle 
Feste im Innenstadtbereich dann nutzbar.

Mit der Verkehrsbehörde wurde die notwendige Umleitungsstrecke 
geklärt. Ein Plan der Umleitungsstrecke liegt der Niederschrift als An-
lage 4 bei.

Bedingt durch die Einbahnstraßenregelung Obere Ringstraße muss 
der Verkehr großräumig über die B8 umgeleitet werden. Vor dem 
Gasthaus „Zum Löwen“ in der Nürnberger Straße wird für Freitag und 
Samstag die Fahrbahn wieder einseitig gesperrt. Die Sperrung hat sich 
in den letzten Jahren bewährt, da sich gerade in den späten Abend-
stunden eine erhebliche Anzahl an Gästen im Freien (Gehsteig und 
Fahrbahn) aufhält.

Das Jugendhaus Alte Post wird die „Post-Kärwa“ wieder in altbewähr-
ter Form durchführen, anfängliche Schwierigkeiten, die Dienste zu be-
setzen, haben sich aufgelöst.

Das Kirchweihprogramm wird weitestgehend beibehalten. Lediglich 
der Samstagabend ändert sich, hier spielen nun die Saitenspinner.

Das Kirchweihprogramm sowie der Plan des Festgeländes liegen der 
Niederschrift als Anlage 5 bei.

Stadtrat Durlak regt an, das Thema Umleitung und Straßensperrungen 
nochmals zu überdenken. Hier sollen der öffentliche Personennahver-
kehr, die noch umzusetzenden Einbahnstraßenregelungen sowie die 
Erreichbarkeit der umliegenden Geschäfte berücksichtigt werden.

Stadträtin Franz befürwortet den Ansatz der diesjährigen Kirchweih-
planung.

Stadtrat M. Vogel erkundigt sich, ob Betonblöcke vor den Einfahrten 
zur besseren Sicherheit platziert werden können.

Beschluss:
Der Hauptausschuss stimmt dem neuen Kirchweihkonzept zu und be-
auftragt die Verwaltung, die Verträge mit den Schaustellern, inkl. der 
„Zennwiesen-Klausel“, zu schließen.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

7. Mitteilungen

7.1. Einweihung / offizielle Übergabe neues Feuerwehrhaus und 
Stadtarchiv

Sachverhalt:
Wegen der Corona-Pandemie deutlich verschoben, ist es nun endlich 
soweit, das neue Feuerwehrhaus und das Stadtarchiv können offiziell 
übergeben und ihrer Nutzung zugeführt werden.

Am 17.03.2023 ist ein Festabend geplant. Hierbei wird es einen ca. ein-
stündigen Festakt geben, danach einen Imbiss. Nach dem offiziellen 
Teil werden Führungen durch das neue Feuerwehrhaus und das Stadt-
archiv angeboten.

Zum Festabend eingeladen wurden alle Mitglieder der Langenzenner 
Feuerwehr, Vertreter der Außenwehren, Nachbar- und Patenwehren, 
sowie der Stadtrat, Mandatsträger von Bundes- und Landesebene, Ver-
treter der Archive, der am Bau beteiligten Firmen und der Verwaltung.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.

7.2. Sportlerehrung 2022

Sachverhalt:
Für die Sportlerehrung 2022 gingen bis zum Anmeldeschluss am 
15.02.2023 nur vier Anmeldungen ein. Geplant war, die Ehrung der er-
folgreichen Sportler des Jahres 2022 am 07.03.2023 im Kulturhof aus-
zurichten.

Wie sich nun aber herausstellte, konnten Wettkämpfe infolge der im 
Jahr 2022 immer noch herrschenden Corona-Einschränkungen nicht in 
gewohntem Maß stattfinden, dementsprechend gab es auch keine Ti-
tel zu vergeben.

Da die Ehrung in einem feierlichen Rahmen durchgeführt werden soll 
wurde angeregt, die Sportlerehrung im Jahr 2023 nochmals ausfallen 
zu lassen und die vier gemeldeten Titelträger des Jahres 2022 im Jahr 
2024 mit zu ehren.

Diese Regelung wird den Sportlern in einem Glückwunschschreiben, 
dem ein kleines Präsent beiliegt, mitgeteilt.

Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, die Sportlerehrung 2022 auf das Jahr 
2024 zu verschieben.

einstimmig beschlossen   Dafür: 8  Dagegen: 0   

7.3. Landesgartenschau; 
hier: Schreiben des Landratsamtes bezüglich der Landesgartenschau

Sachverhalt:
Dem Ausschuss werden das Schreiben des Landratsamtes sowie die 
weitere Korrespondenz dazu als Anlage im Ratsinformationssystem 
vorgelegt. Der tatsächliche Schuldenstand der Stadt Langenzenn be-
trug am 31.12.2022 15,4 Mio. €, angesetzt in der Planung zur Landes-
gartenschau waren 16,2 Mio. €.

Stadtrat Durlak bittet um erneute Einstellung der Unterlagen bis zur 
nächsten Stadtratssitzung, da diese nur schwer lesbar und schlecht ein-
gescannt sind.

Der Ausschuss nimmt Kenntnis.
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Mitteilungen der Stadt Langenzenn

Hauptamt berichtet: Wie bereits im Langenzenn aktuell Heft Nr. 4 
/ 2022 berichtet, wird die GlasfaserPlus einen Teil des Stadtgebiets 
von Langenzenn mit schnellem Glasfaser ausbauen. Die Deutsche 
Telekom hat angekündigt das Netz der GlasfaserPlus nutzen zu 
wollen und startet demnach mit den Vorvermarktungsaktivitäten 
im Ausbaugebiet.
Seit Montag, den 06. März 2023 sind daher autorisierte Vertriebs-
mitarbeiter im Auftrag der Deutschen Telekom im Ausbaugebiet 
unterwegs und beraten und informieren die Bürgerinnen und Bür-
ger zu den modernen Glasfaseranschlüssen. 
Die Mitarbeiter sind an dem Outfit der Deutschen Telekom zu er-
kennen und können sich mit einem entsprechenden Lichtbildaus-
weis sowie einem Autorisierungsschreiben ausweisen.

Glasfaserausbau 2023 – Start der Vermarktungsmaßnahmen der Deutschen Telekom
Darüber hinaus steht den Bürgerinnen und Bürgern eine Autori-
sierungs-Hotline (0800 - 8266347) der Deutschen Telekom zur Ver-
fügung. Hier kann der Vertriebsmitarbeiter unter Nennung der 
Personalnummer (dieser ist auf den Ausweisen zu finden) direkt 
autorisiert werden. 
Seitens der Stadtverwaltung steht Ihnen 
Herr Höpfert 
florian.hoepfert@langenzenn.de
09101/703-216
ebenfalls zur Verfügung. 
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Glasfaser – Ausbaugebiet 2023

Die Regierung von Oberfranken führt im Auftrag des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in 
enger Zusammenarbeit mit der Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege Laufen und der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft in Freising einen Fortbildungslehrgang 2023/2024 
zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/zur Geprüften Na-
tur- und Landschaftspflegerin durch. 
Die Fortbildung bietet aufbauend auf einen Berufsabschluss in 
einem "grünen" Ausbildungsberuf wie Landwirt, Gärtner oder 
Forstwirt eine Zusatzqualifikation auf Meisterniveau für alle, die 
sich im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege weiterbilden 
möchten. 
In Theorie und Praxis sowie in vielen Exkursionen lernen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer unter anderem die Grundlagen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, Umweltbildung und 
Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Grundsätze des Gewerbe- und 
Steuerrechts oder des Arbeits- und Sozialrechts. Schwerpunkte 
bilden zudem der Einsatz von Maschinen und Geräten in der Land-
schaftspflege, die fachgerechte Pflanzung und Pflege von Hecken 
und Gehölzen, naturschutzfachliche Grundlagen sowie Umwelt-
pädagogik. 
Der Lehrgang erstreckt sich über 17 Wochen, die auf den Zeitraum 
von September 2023 bis Juli 2024 verteilt sind. Beginn ist Montag, 
der 25. September 2023. Die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren 
betragen 1.200 Euro bzw. 250 Euro. 

Anmeldungen sind ab sofort bei der Regierung von Ober-
franken möglich. Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2023.
Nähere Informationen zum Lehrgang und zur Anmeldung unter: 
www.reg-ofr.de/gnl

Lehrgang zum Geprüften Natur- und Landschaftspfleger/zur Geprüften Natur- und 
Landschaftspflegerin 2023/2024

Ansprechpartnerin
Iris Prey
Bildung in der Land- und Hauswirtschaft an der Regierung von 
Oberfranken
Telefon: 0921 604-1464

Iris.Prey@reg-ofr.bayern.de
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V.i.S.d.P.: 1. Vors. Hans Klinner, Wiesenweg 9, 90579 Lan-
genzenn – E-mail: seniorenrat@langenzenn.net 
Tel. 09101/703-630

Seniorenrat Langenzenn

Wirtshaus-Singen neu 
am Donnerstag, 20. April
Wir starten wieder unser Wirtshaussingen mit Georg Keck 
am Akkordeon am Donnerstag, den 20. April um 14.00 Uhr 
im Bürgerhaus.

Sie kennen vielleicht den Spruch „Da wo man singt, da lass 
dich ruhig nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder“. 
Unter diesem Motto wollen unser gemeinsames Singen be-
kannter Lieder in fröhlicher Runde bei Kaffee und Kuchen 
und Kalt-Getränken fortsetzen. Anmeldung an senioren-
rat@langenzenn.net oder unter Telefon 09101/703-630 bis 
15. April erwünscht.

Seniorenmitwirkungsgesetz gegen den 
Widerstand der Seniorenräte beschlossen 
Erstmals wurde in Bayern von der CSU-FW-Landtagsmehr-
heit ein Seniorenmitwirkungsgesetz eingeführt, das nach 
Meinung der bayerischen Seniorenräte diese Bezeichnung 
nicht verdient. Nach langen Geburtswehen wurden lediglich 
für die Landesebene verbindliche Regelungen getroffen. Für 
die weiteren und viel wichtigeren Ebenen Gemeinden, Land-
kreise und Bezirke fehlen Regelungen ganz. Hier hat man 
sich mit Appellen begnügt, statt positive Fakten zu schaffen. 
Schade – damit wurde eine gute Chance für mehr Bürger-En-
gagement vertan. Näheres dazu auf unserer Homepage.

Langenzenner Seniorenrat legt Entwurf 
für eine Kreisseniorenrats-Satzung vor
Als Konsequenz aus der Nichtregelungen des bayerischen 
Seniorenmitwirkungsgesetzes für die Landkreis-Ebene hat 
der Langenzenner Seniorenrat einen Entwurf erstellt für 
eine Kreisseniorenrats-Satzung. 

Dieser Entwurf ging an alle Seniorenräte im Landkreis und 
an die Fraktionen im Kreistag.

Damit soll die Arbeit der bisher eher unverbindlichen AG der 
Landkreis-Seniorenräte aufgewertet werden. Analog zu den 
meisten örtlichen Satzungen der Seniorenräte im Landkreis 
wollen wir damit ermöglichen, dass z.B. auch Anträge an die 
Landkreis-Gremien gestellt werden können um Senioren-In-
teressen noch besser zur Geltung zu bringen.

Radler-Jahresplanung für 2023 steht
Über 35 Interessenten waren diesmal bei unserem Rad-
ler-Jahres-Treffen. Dabei wurden die Touren für 2023 vor-
gestellt. So wird heuer erstmals eine 3-Tages-Tour in das 
Fränkische Weinland vom 9.-11.08.  durchgeführt. Übernach-
tungszielort ist Wiesenbronn. Interessenten melden sich 
beim Seniorenrat per Mail an seniorenrat@langenzenn.net.

Die nächste Tagestour geht am Karsamstag 08. April mit Ge-
org Keck nach Münchzell. Alle weiteren Termine befinden 
sich auf der Homepage des Seniorenrates unter dem Link 
Radfahren oder können beim Seniorenrat angefordert wer-
den.

Die erste Tour der neuen Saison führte Karl Heinz Lödel 
nach Hiltmannsdorf zum bekannten Schinkenwirt.
Leider war der Tag noch sehr kalt - um die 5 Grad - weshalb 
sich auch nur 6 Radler auf die insgesamt 30 km lange Strecke 
machten.

Seniorenrat macht sich für eine bessere 
Deutschlandcard und weiter für ein Tages-
ticket stark
Im letzten Mitteilungsblatt haben wir bereits Stellung ge-
nommen zur aktuellen Diskussion um das neue Deutsch-
landticket.

Nachdem einzelne Bundesländer wieder weitere Verbesse-
rungen vornehmen, hat der Langenzenner Seniorenrat an 
den bayerischen Ministerpräsidenten geschrieben und die 
Forderung nach einem Papier-Ticket genauso vertreten wie 
den Vorschlag für ein 29 €-Länderticket und für die Gele-
genheitsfahrer ein Tagesticket für 5 €.

Sind wir mal gespannt, was unser Ministerpräsident darauf 
antwortet. Den Brief des Seniorenrates können Sie auf der 
Homepage des Seniorenrates lesen unter „Aktuelles“

Generationen bewegen 
startet neu ab 18. April
Ein Bewegungsprogramm für jung und alt gemeinsam star-
tet am Dienstag, den 18. April um 15.00 Uhr in der Zenn-Oa-
se vor dem Boulderfelsen. Bewegung an der frischen Luft 
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für jeweils 45 Minuten mit qualifizierten Trainern. Es sind 
keine Vorkenntnisse oder sportliche Qualifikationen nötig. 
Jeder kann mitmachen, ohne Anmeldung und ohne Kosten 
– einfach vorbeikommen und mitmachen.

Wöchentlich immer am Dienstagnachmittag bis zum 18. Juli.

MitarbeiterInnen gesucht für:

- die Leitung bzw. Unterstützung der Kurzradel-Touren

- die Mithilfe bei gelegentlichen Veranstaltungen zur Aus-
gabe von Kaffee und Kuchen bzw. Getränken oder zur Be-
stuhlung der Räumlichkeit

- die organisatorische Mitarbeit bei dem wöchentlichen 
Dienstagsangebot „Generationen bewegen“ vom 18.04.-
18.07. jeweils 1 Stunde am Nachmittag von 15-16 Uhr

Wir freuen uns immer über neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter! Nähere Informationen dazu gibt es auch auf unse-
rer Homepage unter Aktuelles und gerne direkt vom Vor-
sitzenden des Seniorenrates Hans Klinner Tel. 09101/703-630 
oder per Mail an seniorenrat@langenzenn.net

Angebote für die Generation 50+: 
(kurzfristige Änderungen werden auf der Homepage be-
kannt gegeben. Grundsätzlich gilt bei allen Senioren-
rats-Veranstaltungen: Teilnahme auf eigene Gefahr. Mit der 
Teilnahme an Veranstaltungen wird gleichzeitig die Zustim-
mung zur Veröffentlichung von Fotos erteilt).

Freitag, 31. März 2023
Seniorenrat Langenzenn: Kurzwanderung mit Marga Schä-
fer – Treffpunkt 13:30 Uhr Parkplatz Hundesportplatz Klaus-
hofer Weg

Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit Ingrid 
Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus

Montag, 03. April 2023
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz Lö-
del (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz

Dienstag, 04. April 2023
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter Steinin-
ger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz

Mittwoch, 05. April 2023
Seniorenrat Langenzenn: Wanderung nach Zautendorf mit 
Dieter Steininger und Liane Ament: Treffpunkt 10 Uhr am 
Hundesportparkplatz Klaushofer Weg. Weiterer Treffpunkt 
um 10:45 Uhr in Gonnersdorf.

Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith Lödel: 
18 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, Friedrich-Ebert-Str. 7.

Karsamstag, 08. April 2023
Seniorenrat Langenzenn: Radtour nach Münchzell mit Ge-
org Keck - Treffpunkt 10 Uhr – Schießhausplatz oder 10:15 
Uhr Bienenstand; Streckenlänge ca. 45 km über Rossen-
dorf-Cadolzburg-Steinbach-Ammerndorf.-Großhabersdorf- 
Münchzell (Einkehr in der Kappl); ab ca. 14 Uhr Rückfahrt 
über Dietenhofen-Kirchfarrnbach-Dürrnfarrnbach-Keiden-
zell- Burggrafenhof-Lgz. 
Sollte das Wetter nicht passen, wird die Tour am Freitag, den 
14.04.  nachgeholt. Helm erwünscht.
Dienstag, 11. April 2023

Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter Steinin-
ger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz

Seniorenrat Langenzenn: Schafkopf für Anfänger und wei-
tere Interessierte mit Ingrid Templin – Treffpunkt 14 Uhr Bür-
gerhaus; Anmeldung erbeten an seniorenrat@langenzenn.
net oder Tel. 09101/703-630

Mittwoch, 12. April 2023
Seniorenrat Langenzenn: Allg. Sprechstunde mit Heidema-
rie Reuther
14-15.30 Uhr im Büro des Seniorenrates, Friedrich-Ebert-Str. 
7a – Betreutes Wohnen Zi. 302/EG
Vorherige telefonische Anmeldung unter 09101-990834 bei 
Frau Reuther erbeten.

Seniorenrat Langenzenn: Kegeln mit Renate Rupprecht + 
Bernhard Schäfer: 14.00 Uhr Kegelbahn im Kegelzentrum, 
Reichenberger Str. 41 

Seniorenrat Langenzenn: Handarbeits-Treff mit Edith Lödel: 18 
Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses, Friedrich-Ebert-Str. 7.

Freitag, 14. April 2023
Seniorenrat Langenzenn: Veeh-Harfen-Gruppe mit Ingrid 
Templin – 15-16:30 Uhr im Bürgerhaus

Montag, 17. April 2023
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Karl Heinz Lö-
del (ca. 7 Km): 10 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz

Seniorenrat Langenzenn: öffentliche Arbeitssitzung – 14 
Uhr Bürgerhaus, Großer Saal

Dienstag, 18. April 2023
Seniorenrat Langenzenn: Nordic Walking mit Dieter Steinin-
ger (ca. 10 km): 14 Uhr – Treffpunkt Schießhausplatz

Seniorenrat Langenzenn: Gedächtnistraining  14 Uhr Bür-
gerhaus, großer Saal

Seniorenrat Langenzenn: Generationen bewegen: 15 Uhr 
Zennoase Freifläche vor dem Boulderfelsen

Aktuelle Informationen zwischen den Redaktionsterminen 
des Mitteilungsblattes sowie Fotos zu unserer Arbeit und 
evtl. ausführlichere Informationen zu den Themen finden 
Sie auf der Homepage:  https://seniorenrat-langenzenn.
hpage.com/aktuelles.html und auch im Schaukasten beim 
Eingang zum Rathaus-Innenhof rechts

Spendenkonto Stadt Langenzenn: IBAN: DE11 7625 0000 
0190 0016 02 – bitte als Verwendungszweck angeben: 
„Spende an Seniorenrat“
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Osterfreude in Langenzenn
Unter dem Motto von Tafel Deutschland „Solidarität zeigen, Ta-
fel-Arbeit unterstützen“ bittet die Tafel Langenzenn am Samstag, 
den 08.04.2023 (Ostersamstag) auf dem Parkplatz vor dem  Edeka 
Markt Schuler und Rewe-Markt in Langenzenn von 10-12 Uhr um 
Spenden.

Durch den Krieg in der Ukraine haben viele Geflüchtete bei Pri-
vatleuten in Langenzenn eine Unterkunft gefunden, die durch die 
Tafel auch unterstützt werden. Um den gestiegenen Bedarf aller 
Tafel-Kunden decken zu können, werden dringend Spenden (Le-
bensmittel und Drogeriebedarf) benötigt.

Wir, der Vorstand der Tafel Langenzenn e.V. möchten uns auf die-
sem Weg bei allen Spendern für die zahlreichen Sach- und Geld-
spenden sowie Gutscheine bedanken, die wir wieder in den letz-
ten Wochen erhalten haben. Die Spenden tragen dazu bei, unsere 
Bedürftigen regelmäßig mit Grundnahrungsmitteln zusätzlich zu 
den wöchentlichen Spenden unserer ansässigen Märkte zu versor-
gen. 

Herzlichen Dank an die zahlreichen „Geburtstagskinder“ und ihre 
Gäste, welche an Stelle von Geschenken Geld an uns gespendet 
haben. 

Die Geldspenden und Gutscheine werden in Ihrem Sinn für unsere 
Bedürftigen verwendet.  

Der Vorstand 

Tafel Langenzenn
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Wir wünschen Ihnen allen frohe 
und friedliche Osterfeiertage

Wenn Sie noch leckere, fair gehandelte Osterschoko-
laden möchten, kommen Sie vorbei. Bei uns finden Sie 
edle Zotterschokoladen, Gepa-Schokohasen und -riegel 
sowie wunderschöne Osterdekorationen für Ihr Zuhause.

 Wir bieten Ihnen auch sehr schöne Geschenkideen
für Kommunion und Konfirmation.

Wir freuen uns auf Sie.
 Weltladen Langenzenn, Rosenstraße 5 

90579 Langenzenn  –  Tel. 0 91 01 / 90 50 09
 Mo. Di. Mi. Fr. Sa. 09.00 Uhr – 12.30 Uhr

Mo. Di. Do. Fr. 14.30 Uhr – 18.00 Uhr

Einladung
Am Samstag, den 15.04.2023 findet 
im Feuerwehrhaus Kirchfembach die

Jahreshauptversammlung 
der Jagdgenossenschaft Kirchfembach statt.

Beginn:  19.00 - 20.00 Uhr gemeinsames Essen

Tagesordnung: 

 1. Begrüßung und Bericht durch den Vorstand
 2. Verlesung des Protokolls der JHV 2022
 3. Kassenbericht
 4. Revisionsbericht
 5. Wünsche und Anträge
 6. Sonstiges

Es sind alle Jagdgenossen herzlichst eingeladen. 
Die Versammlung ist nicht öffentlich.

Jagdgenossenschaft Kirchfembach
Leonhard Tiefel, Jagdvorsteher
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Bereits zum zehnten male hat in Nürnberg im Gemeinschaftshaus 
das Internationale Tanzfest stattgefunden. 
Organisiert wird dieses Fest vom Internationalen Kunst & Kultur-
verein Nürnberg e.V. mit ihrem Vorsitzendem Abdurraham Güm-
rükcü. 

Wegen CORONA ist dieses Fest in den Jahren 2021 und 2022 leider 
ausgefallen. Bei diesem Fest sind 2023 Tanzgruppen aus folgenden 
Ländern vertreten gewesen: 
Amerika, Spanien, Ukraine, Türkei, Rumänien, Ägypten, Bulgarien, 
Philippinen, Griechenland, Deutschland - Pommern. 
Die Teilnehmer kamen aber nicht direkt aus ihren Heimatländern, 
sondern es waren Folklore und Tanzgruppen aus ganz Franken, die 
hier ihre Tänze und ihre Kultur aus ihrer Heimat aufgeführt haben. 
Die Tanzgruppe aus Kirchfernbach - Puschendorf hatte die Ehre, 
bei diesem Tanzfest, Deutschland und hier speziell Franken zu ver-
treten. Es wurden einige fränkische Tänze getanzt . Damit die Zu-
schauer aber auch sehen konnten, dass die Tanzgruppe auch für 
andere Tänze offen ist, wurde z.B. auch ein Tanz aus Norddeutsch-
land, der Tanz „Kieler Sprotten" getanzt. 
Es war für alle teilnehmenden Gruppen und Zuschauer eine sehr 
unterhaltsame und interessante Veranstaltung. Man konnte sich 
von den sehr verschiedenen Tänzen inspirieren und unterhalten 
lassen. 

Volkstanzgruppe Kirchfembach beim 
10. Internationalen Tanzfest in Nürnberg

Teilnehmer der Tanzgruppe beim Tanzfest in Nürnberg
Bericht Rudolf Körber

Ein Storch besucht sein gemaltes Ebenbild an einer Garagenwand 
am Spielplatz in der Zollnerstraße.
Foto von unserem Leser Andreas Welzel

Zwei Wege führen zum Erfolg: 
Entsorgung von Speisefett
Speisefette sind Abfälle, die in privaten Haushalten nur in gerin-
gem Umfang anfallen. Die richtige Entsorgung erfolgt entweder 
über die Sammeltonnen bei beiden Wertstoffhöfen oder in der 
Restmülltonne. Beide Entsorgungswege sind als gleichwertig an-
zusehen. Bei der Verwertung von Speisefetten wird das aufberei-
tete Material als geringe Beimischung (<4%) in Dieselkraftstoff 
eingesetzt und in Dieselmotoren verbrannt. Bei der Beseitigung in 
der Müllverbrennungsanlage Nürnberg dienen die Speisefette der 
Strom- und Fernwärmegewinnung.

Fett für Stromgewinnung
Unproblematisch sind auch geringe Mengen von (flüssigen) Spei-
sefetten, die beispielsweise durch das Geschirrspülen über das 
Abwasser extrem verdünnt in die Kläranlagen gelangen. Die Klär-
anlagen verfügen über einen Fettabscheider und Faulturm oder 
über eine Kompaktanlage mit Fettfang. Positiver Effekt bei Klär-
anlagen mit Faultürmen: Hier dient das energiereiche Material der 
Stromgewinnung. Das ist beispielsweise bei der Kläranlage mit 
Blockheizkraftwerk in Langenzenn der Fall.
Wer sein Speisefett dem Recyling zuführen möchte, kann dies seit 
1990 tun. In beiden Wertstoffhöfen ist es möglich, flüssige und 
festgewordene Speisefette unkompliziert direkt aus dem Sammel-
behältnis in die Sammeltonne zu geben. Lange bevor der Slogan 
„Jeder Tropfen zählt“ entstand, wurde im Landkreis Fürth dieser 
Weg bereits etabliert – und das ohne zusätzliche Kosten.

Unnötige Kosten vermeiden
Die Einführung eines neuen Sammelsystems mittels Containern 
und Spezialbehältern würde dagegen erhebliche Kosten verur-
sachen, die wiederum über Gebühren zu decken wären. Daher 
hat sich der Umweltausschuss nach einer fachlichen Kosten-/Nut-
zen-Analyse entschieden, das seit über 30 Jahren bewährte Sam-
melsystem mit den beiden Wegen zur Entsorgung beizubehalten.
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Entdecken Sie die Vielfalt 
unserer Insektenschutzlösun-
gen. Vom Spannrahmen und 
Rollo bis hin zur Schiebetür, 
Drehtür, Pendeltür und Licht-
schachtabdeckung bieten wir 
Ihnen ein breites Sortiment.

Wir schaffen den
Durchblick!

  Nie mehr Mücken & Fliegen im Haus
  Sicherheit und Freude mit hochwertigen Fliegengittern.

Mühlsteig 26, 90579 Langenzenn

www.schramm-fenster.de/insektenschutz

Tel. 09101 90 17 10

Inh.: Peter Brunmayr • Tel. 0911 - 97 64 23 31
Würzburger Str. 650 • Fürth-Burgfarrnbach

www.auf-der-hut-burgfarrnbach.de

Speisegaststätte

Gutbürgerliche Fränkische Küche
Schweinebraten, Schäufele, Sauerbraten, Bratwürste,

Schnitzel aus der Pfanne, u.v.m. siehe unsere Speisenkarte.

Essens- und Getränkepreise sind bei uns stabil!
Durchgehend warme Küche von 11.00 bis 1.00 Uhr

Unsere Gasträume sind beheizt!
Bitte Karpfen für Karfreitag vorbestellen!

 Jundt Parkett
Ihr Fachmann für Parkett
 Beratung, Planung und Verkauf

Wir renovieren, schleifen und verlegen
ihren Parkettboden

90579 Langenzenn  –  Tel.: 0177-8606890
info@parkett-fuerth.de

JP
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Neue Trikots für die 
SG B-Junioren

Die B-Junioren der SG Burggra-
fenhof/Laubendorf freuen sich 
über einen neuen Satz Trikots.

An dieser Stelle geht ein gro-
ßes Dankeschön an die Steuer-
kanzlei Erhart & Partner in 
Fürth für das Sponsoring!

Zur Übergabe der Trikots war 
Wolfgang Erhart selbst anwe-
send und die Spieler konnten 
sich bei ihm mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit bedanken.
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Hannelore Reuther
 05.02.2023

Herzlichen Dank,
sagen wir allen, die sich mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf liebevolle und 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Jedes Wort des Trostes, jede liebevolle Umarmung und jede stille Geste des Gedenkens spen-
den uns viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Besonderer Dank gilt Pfarrerin Bogendörfer für die tröstenden Worte, dem Praxisteam Dr. 
Adamek, der Diakoniestation Veitsbronn und Sabine Will von n:aip für ihre jahrelange Unter-
stützung. Auch für die Begleitung durch Dr. Kostopoulos mit dem Palliativ-Care Team Fürth in 
den letzten Stunden sagen wir herzlich Dankeschön. 

Kirchfembach                                                                              Im Namen
im März 2023                                                                              aller Angehörigen

Herzlichen Dank

allen, die uns ihre Anteilnahme in stiller Umarmung, Wort und 
Schrift zum Ausdruck brachten sowie für die Geldspenden.

Hanne Röschlein
und Günter

Besonderen Dank an das Bestattungsinstitut Vogel.

Langenzenn,
im Februar 2023

Andrea Röschlein
* 3.5.1973    7.2.2023

Jeder hat das Recht 
auf Wasser
Die Veröffentlichung des Um-
weltberichts „Grenzen des 
Wachstums“ durch den soge-
nannten „Club of Rome“ - einer 
Denkfabrik für Zukunftsfragen 
- vor exakt 50 Jahren brachte 
einen riesigen Stein ins Rollen: 
Die Idee der Nachhaltigkeit 
war geboren. Heutzutage be-
schränkt sich Nachhaltigkeit 
nicht mehr allein auf Umwelt-
aspekte - sie schließt auch Wirt-
schaft und Soziales mit ein. 
Darauf aufbauend haben die 
Vereinten Nationen (UN) die 
Agenda 2030 verabschiedet, 
um weltweit menschenwürdi-
ges Leben zu schaffen. Kern der 
UN-Agenda sind 17 Nachhaltig-
keitsziele (Sustainable Develop-
ment Goals). Zur Erreichung der 
Teilziele rund um den Klima-
schutz hat die Sparkasse Fürth 
eine Selbstverpflichtung unter-
zeichnet – gemeinsam mit vie-
len anderen Instituten der Spar-
kassen-Finanzgruppe.
Für die Sparkasse Fürth bedeu-
tet dies konkret: eine deutliche 
und kontinuierliche CO2-Re-
duktion, eine schnellstmög-
liche Klimaneutralität im Ge-
schäftsbetrieb, nachhaltigeres 
Handeln im eigenen Haus, im 
Umgang mit Kundinnen und 
Kunden sowie im Geschäftsge-
biet.
Eines der 17 Ziele lautet: „Alle 
Menschen sollen einen Zugang 
zu einwandfreiem und bezahl-
barem Trinkwasser haben. Die 
Effizienz der Wassernutzung 
soll in allen Sektoren wesent-
lich gesteigert, wasserverbun-
dene Ökosysteme sollen ge-
schützt und wiederhergestellt 
werden“.
Den 22. März haben die Ver-
einten Nationen vor knapp 
zwanzig Jahren zum Weltwas-
sertag erklärt. Ziel war und ist 
die lebenswichtige Bedeutung 
des Trinkwassers in den Fokus 
zu rücken. So wie es auch in der 
Agenda 2030 fixiert ist.
Sauberes, frisches Wasser, 
das jedes Mal heraussprudelt, 
sobald der Wasserhahn auf-
gedreht wird, ist für uns in 
Deutschland eine Selbstver-
ständlichkeit. Hier können wir 
uns darauf verlassen, Trinkwas-
ser in bester Qualität und aus-
reichender Menge zu haben.
Tatsächlich ist das Recht auf 
Wasser ein Menschenrecht und 
doch sterben aufgrund schlech-
ter Wasserwirtschaft oder man-

…weiter auf Seite 32
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Für die herzliche Anteilnahme sowie für alle Zeichen 
der Freundschaft und Verbundenheit, die uns beim Abschied 
unseres Vaters, Opas und Uropas

Manfred Klose

erwiesen wurden, bedanken wir uns von Herzen. Besonderer
Dank an Herrn Dekan Schuster, der AWO-Seniorenbetreuung 
Langenzenn und dem Bestattungsinstitut Vogel.

Dieter, Roland und Lothar 
Klose mit Familien

Paul Hertlein 
*30.11.1954     07.03.2023

Herzlichen Dank 

Wir bedanken uns bei allen Verwandten und Freunden für die 
herzliche Anteilnahme, die tröstenden Worte, liebevollen Gesten
und Geldspenden. 

Ein besonderer Dank geht an Pfarrer Stauch sowie an das Team
des Bestattungsinstituts Vogel für die würdevolle Gestaltung 
der Trauerfeierlichkeiten. 

Langenzenn, März 2023                Dagmar, Yvonne & Mario 

gelhafter Infrastruktur jedes Jahr Millionen von Menschen an 
Krankheiten, die mit einer unzureichenden Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung und Hygiene verbunden sind. „In mehr als 
30 Ländern der Erde sind die 
Menschen von akutem Wasser-
mangel bedroht. 80 Prozent 
aller Krankheiten in armen Län-
dern gehen auf verschmutztes 
Trinkwasser zurück“, schreibt 
das Bundesministerium für Ent-
wicklung.
Gleichzeitig sorgt der Klima-
wandel dafür, dass dieser Roh-
stoff zunehmend knapper wird 
– und die Situation verschärft 
sich noch weiter. Im letzten 
Jahrhundert sind mehr als die 
Hälfte der Feuchtgebiete unse-
res Planeten verschwunden.
Immer häufiger wird auch die 
Wirtschaft von diesen Wasser-
risiken betroffen. Denn nahezu 
jedes Unternehmen benötigt 
sauberes Wasser für Produk-
tionsprozesse. Die Wirtschaft 
gehört somit zu den weltweit 
größten Wassernutzern. Ein 
Aspekt, der sich natürlich auch 
negativ auswirkt. Denn so ver-
stärken etwa die Entnahme von 
zu viel Wasser aus Flüssen, dem 
Grundwasser oder Wasserver-
schmutzung die zusätzliche 
Verknappung dieser wertvollen 
Ressource.
Um die Herausforderungen des 
Klima- und Umweltschutzes für 
einen lebenswerten Planeten 
zu meistern, braucht es deshalb 
eine gezielte Steuerung von 
Investments durch die Finanz-
branche. Ein Beispiel dafür
sind die nachhaltigen Fonds der 
Sparkasse Fürth, die zukunfts-
orientiert in Wasserschutz und 
Wassereffizienz investieren. 
Denn der verantwortungs-

bewusste Umgang mit unseren Wasserressourcen betrifft uns 
schließlich alle.
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Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Seckendorf
Vom 03.04.2023 bis zum 15.04.2023 muss die Ortsdurchfahrt 
Seckendorf aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt wer-
den. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.
Die Haltestelle Seckendorf Kriegerdenkmal kann aufgrund 
der Sperrung im oben genannten Zeitraum nicht bedient 
werden.
Die Verkehrsteilnehmenden werden um Verständnis gebe-
ten.

Thomas Kreiner
* 16.01.1976     22.02.2023

Vielen Dank

für die Anteilnahme, Aufmerksamkeiten, Hilfen, trösten-
den Worte und Umarmungen.

Liu Yang 
mit Timo und Martin

Margit Morjan 
mit Frank und Sina
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Landeskirchliche Gemeinschaft und Jugendverband - EC, 
Pilgerstraße 3 - 90579 Langenzenn
www.LKG-Langenzenn.de, www.facebook.de/EC-Langenzenn, 
Kontakt: Barbara Kanzler, Tel. 9294. 
Gemeindereferentin: Dorothea Ulm, Tel. 09161-829399

St. Marien
Langenzenn

Gottesdienste
02. April  - Sonntag
10.30 Uhr   Eucharistiefeier und Kindergottesdienst, anschl.
    Misereor-Fastenessen im großen Pfarrsaal
05. April  - Mittwoch
09.30 Uhr   AWO-Seniorenheim
10.30 Uhr   AWO-Seniorenheim
07. April  - Freitag
15.00 Uhr   Karfreitagsliturgie „Feier vom Leiden und Sterben
    Jesu Christi“
08. April  - Samstag
20.30 Uhr   Osternachtsfeier
09. April  - Sonntag
10.30 Uhr   Wortgottesfeier
10. April  - Montag
10.30 Uhr   Eucharistiefeier
15. April  - Samstag
14.00 Uhr   Seniorenkreis „Der Osterhase war schon da, wir
    feiern Ostern nach (großer Pfarrsaal)
16. April  - Sonntag
10.30 Uhr   Wortgottesfeier

Unsere Pfarrkirche ist täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr als Ort zur 
persönlichen Einkehr und Stille geöffnet. Wenn Sie seelsorgerische Bera-
tung oder einfach ein Gespräch suchen, können Sie jederzeit einen der 
beiden Seelsorger telefonisch erreichen:

- Dekan Andre Hermany: 0177 460 4543
- Pastoralreferent Clemens Hafner: 0159 0249 9019.

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

Katholische Pfarrgemeinde St. Marien Langenzenn
Breslauer Str. 2
90579 Langenzenn
Tel.  09101-990338
Fax  09101-905080
E-Mail: st-marien.langenzenn@
 erzbistum-bamberg.de
www.st-marien-langenzenn.de

Gruppen u. Kreise der Evang.-Luth. Kirchengem. Lgz.
Prinzregentenplatz · 90579 Langenzenn · Tel. 09101-2025
E-Mail: pfarramt.langenzenn@elkb.de
Homepage: www.kirche-langenzenn.de
Pfarramt: Öffnungszeiten Mo.-Fr. 09.00-13.00 Uhr

Di/Mi/Do 09.15 Uhr Mini-Club für Kinder von 0-3 Jahren
   Fr. Jäger, Tel.: 0151-24031408
Di  14.00 Uhr Seniorenkreis (immer 1. u. 3. Di im Monat)
  Gemeindesaal, Prinzregentenplatz 2, Langenzenn
   Fr. Landauer Tel. 2927
   Fr. Wündrich Tel. 2178
   Fr. Steigleder Tel. 1573
Mi   09.00 Uhr Frauenfrühstückstreffen
   Fr. Steyer Tel. 9524
   Fr. Bannert Tel. 6108
  13.30 Uhr Seniorentreff (immer am 3. Mi im Monat)
  Gemeindehaus Laubendorf
   Fr. Meier Tel. 09102-1803
Do  18.00 Uhr Frauenkreis
   Fr. Schoenauer Tel. 09102-1803
Fr  20.00 Uhr Frauengruppe Amica
   Fr. Schmidt Tel. 2912

Infos zu den Hauskreisen bei Dekan Schuster Tel. 2025

Sozialpsychiatrischer Dienst Fr. Klement, Tel. 0911-9756670
Kirchenmusik
Di   19.30 Uhr Kantorei  Hr. Simon Tel. 7380
Mi  19.30 Uhr Vokalensemble
    Hr. Simon Tel. 7380

Neue Gruppenmitglieder sind immer herzlich willkommen!
(In den Schulferien finden keine Gruppen und Kreise statt!)

Gottesdienste – Ev.-Luth. Kirchengemeinde Langenzenn/Roßendorf/
Keidenzell/Laubendorf für die Zeit vom 01.04.2023 bis 16.04.2023

01. April Samstag
18.00 Uhr Laubendorf, Beicht- und Abendmahlsgottesdienst der
  Konfis (Pfarrerin Schoenauer)
02. April Sonntag
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst (Dekan Schuster)
10.00 Uhr Laubendorf, Konfirmation (Pfarrerin Schoenauer)
11.15 Uhr Langenzenn, Ostergottesdienst mit anschl. Ostermarkt
  der Maxikinder des KiGa „Pusteblume“ in Kirche und
  Kreuzgang (Dekan Schuster)
17.00 Uhr Langenzenn, Konzert - Johannes-Passion von J.-S. Bach
  mit Kartenvorverkauf
04. April Dienstag
18.30 Uhr Langenzenn, Geschichtennacht Gemeindezentrum mit
  Voranmeldung (Diakonin Sträßner)
06. April Donnerstag
19.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl
  (Pfarrer Stauch)
07. April Freitag
08.45 Uhr Laubendorf, Gottesdienst mit Abendmahl
  (Dekan Schuster)
09.00 Uhr Roßendorf, Gottesdienst mit Abendmahl
  (Pfarrerin Schoenauer)
10.00 Uhr Langenzenn. Gottesdienst mit Abendmahl
  (Dekan Schuster)
10.00 Uhr Keidenzell, Gottesdienst mit Abendmahl
  (Pfarrerin Schoenauer)
09. April Sonntag
09.00 Uhr Laubendorf, Familiengottesdienst
  (Pfarrerin Schoenauer und Team)
09.00 Uhr Keidenzell, Gottesdienst (Pfarrer Stauch)
10.00 Uhr Langenzenn, Gottesdienst (Dekan Schuster)
10.00 Uhr Roßendorf, Gottesdienst (Pfarrer Stauch)
10.00 Uhr Langenzenn, Kindergottesdienst, Beginn in Kirche,
  anschl. Kapitelsaal (KiGo-Team)
10. April Montag
10.00 Uhr Langenzenn, Osterspaziergang an der Zenn, Kirche
  (Pfarrer Stauch)
15. April Samstag
19.00 Uhr Langenzenn, Beicht- und Abendmahlsgottesdienst der
  Konfis (Pfarrerin Schoenauer)
16. April Sonntag
10.00 Uhr Langenzenn, Konfirmation (Pfarrerin Schoenauer)

Alle Termine unter Vorbehalt, aktuelle Termine können Sie 
auf unserer Homepage entnehmen!

Kirchenanz. Kirchfembach Evang.-Luth. Pfarramt Tel. 09101-990389
Gottesdienste und Veranstaltungen vom 02.04.23 bis 16.04.23
So 02.04. 10.00 Uhr Gottesdienst in Kirchfembach
Do 06.04. 18.00 Uhr Gottesdienst am Gründonnerstag mit Abendmahl
   in Kirchfembach
Fr 07.04. 10.00 Uhr Gottesdienst am Karfreitag mit Abendmahl
   in Kirchfembach
  14.30 Uhr Andacht zur Sterbestunde Jesu in Hagenbüchach
So 09.04. 05.30 Uhr Osternacht in Hagenbüchach, anschl. Osterfrüh-
   stück im Gemeindehaus Hagenbüchach
  10.00 Uhr Gottesdienst mit Kinderprogramm zum Osterfest
   in Kirchfembach
Mo 10.04. 09.00 Uhr Gottesdienst zum Osterfest in Kirchfembach
Di 11.04. 14.00 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus Hagenbüchach
Mi 12.04. 16.30 Uhr Stellprobe zur Konfirmation 2023 in Kirchfemb.
So 16.04. 10.00 Uhr Konfirmation in Kirchfembach (Jonas Adamsson 
aus Langenzenn, Emma Hufnagel, Tim Kromschröder, Clara Laumann, 
Laura Leykauf, Leon Pfänder, Jana Schirmer, Chiara Steinlicht, Tom 
Wolfrum aus Hagenbüchach, Toni Sauerstein aus Kirchfembach, 
Hannah Wieser aus Mausdorf)

Jeweils dienstags um 9 Uhr Mutter-Kind-Gruppe.
Jeweils dienstags um 19 Uhr Projektchor.

Jeweils donnerstags um 19.30 Uhr Posaunenchorprobe
im Gemeindehaus Hagenbüchach

(In den Ferien kann es zu Abweichungen kommen.)

Landeskirchliche Gemeinschaft und Jugendverband - EC, 
Pilgerstraße 3 - 90579 Langenzenn
www.LKG-Langenzenn.de, www.facebook.de/EC-Langenzenn, 
Kontakt: Barbara Kanzler, Tel. 9294. 
Gemeindereferentin: Dorothea Ulm, Tel. 09161-829399
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Fliesen Ehemann
Langenzenn

Verlegung und Beratung
T.: 09101-7448.

Wir kaufen Wohnmobile + 
Wohnwagen, T.: 03944-36160, 
www.wm-aw.de, Wohnmobil-
center am Wasserturm.

Biete Hausmeister-Service 
wie z.B. kl. Reparaturen im 

Haushalt, Maler- und Tapezier-
arbeiten, Verlegen von Panel- 
und anderen Böden, Garten-
pflege und Außenarbeiten, 

Hausmeisterdienst Sebastian 
Rduch, T.: 0160-91644159.

Änderungs-Schneiderei 
Neuanfertigung

Renate Melchior
Meiersberger Straße 19a 
Langenzenn-Heinersdorf

Telefon 09102-996823

www.urban-gardening-kompost.de

Fliesenleger (m/w/d) 
zur Festanstellung gesucht, 
Einsätze in Fürth und Nürn-

berg, T.: 09103-796267.
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Übernehme Gartenarbeiten 
aller Art, Heckenschnitt 
sowie Pflaster-, Zaun-, 

Bagger- und Erdarbeiten,
T.: 0177-7575492.

Fliesenleger (m/w/d) 
zur Festanstellung gesucht, 
Einsätze in Fürth und Nürn-

berg, T.: 09103-796267.

3-Zi.-Whg. in Lgz. zu vermie-
ten, EG, Terrasse, 1 Stellpl., 
Keller, EB-Küche, 74 qm, Nicht-
raucher, keine Haustiere, kalt 
650,-€ + NK, T.: 09101-2576.

Putzfrau gesucht von privat 
für 3-4 Std., pro Woche, 
T.: 0176-21852837.

Putzhilfe für Privathaushalt gesucht.
Familie mit zwei Kindern und Hund sucht zuverlässige 
Putzhilfe für ca. 4 Stunden pro Woche nach Absprache. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Chiffre-Nr. 01/05.

Suche fleißigen und handwerklich begabten Allroundarbeiter 
auf Minijobbasis (freitags und/oder samstags) oder in Vollzeit. 
MADER CNC-Zerspanung GmbH & Co.KG, T.: 09101-7509.

Schöne, helle, moderne 
Laden-/Büroräume, Lgz., 
Prinzregentenplatz 10, 

61 qm, 590,-€ + NK ab sofort 
zu vermieten (keine Gastro), 

Weitere Infos unter Prinz-
regentenplatz10@email.de. Wer gerne in einem gepfleg-

ten Garten arbeiten möchte, 
melde sich bitte bei mir, ca. 
15-20 Std. pro Monat, 
T.: 09101-8845.




